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Gemeindeversammlung
EINLADUNG UND TRAKTANDENLISTE

Eröffnung

Wahl der Stimmenzählerinnen und der Stimmenzähler

Traktanden:

1. Protokollgenehmigung 
Protokoll	der	Gemeindeversammlung	vom	31.	Mai	2021	

2. Genehmigung Revision Feuerschutzreglement

3. Umgestaltung Werkstrasse Süd, Brunnenstrasse bis Murgtalstrasse – Kreditgenehmigung

4. Voranschlag für das Jahr 2022

5. Verschiedenes und Umfrage

 Talon: Münchwilerin / Münchwiler des Jahres 2021

HINWEISE

Heft mit Botschaft und Anträgen
Die	Einladung	zur	Gemeindeversammlung	und	die	Botschaf-
ten	und	Anträge	sind	in	einem	Heft	Format	A4	gebunden.

Beratende Mitwirkung
Niedergelassene	Ausländer	und	Jugendliche	ab	16		Jahren	
erhalten	 das	 Recht,	 an	 der	 Gemeindeversammlung	 ohne	
Stimmrecht	teilzunehmen	und	Meinungen	zu	vertreten.	Die	
Zutrittskarte	für	die	Gemeindeversammlung	muss	vorgän-
gig	am	Schalter	bei	den	Einwohnerdiensten	abgeholt	wer-
den.	Die	Sitzplätze	sind	entsprechend	gekennzeichnet.

Unterlagen & Dokumente
Im	Sinne	einer	 schlanken	Botschaft	an	die	Stimmberech-
tigten	 verzichtet	 der	 Gemeinderat	 auf	 eine	 vollumfängli-
che	Fassung.	Weitere	Exemplare	sowie	die	vollumfängliche	
Fassung	können	telefonisch	(071	969	11	20)	bestellt	wer-

den	oder	sind	gratis	am	Schalter	der	Einwohnerdienste	ver-
fügbar.	Die	Unterlagen	sind	ebenfalls	online	aufgeschaltet:	
www.muenchwilen-tg.ch/Finanzverwaltung	

Stimmausweis
Als	Stimmausweis	gilt	der	persönlich	zugestellte	Stimmaus-
weis	 (A5-Format).	 Der	 Stimmausweis	 ist	 beim	 Eintritt	 ins	
Versammlungslokal	abzugeben.	
Fehlende	Stimmausweise	sind	rechtzeitig,	d.h. 	bis	spätes-
tens	 Dienstag,	 23.	November	 2021	 bei	 der	 Gemeindever-
waltung	(071	969	11	20)	zu	verlangen.

Anträge
Wer	das	Wort	an	der	Versammlung	ergreifen	will,	wird	ge-
beten,	das	Mikrofon	zu	benützen.	Rednerinnen	und	Redner	
werden	gebeten,	allfällige	Anträge	schriftlich	einzubringen,	
um	Missverständnisse	in	der	Auslegung	zu	vermeiden.
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Protokoll
VOM MONTAG, 31. MAI 2021, 20.10 –21.10 UHR 
IN DER DREIFACHTURNHALLE WALDEGG, WEINFELDERSTRASSE

Das folgende Protokoll ruft die Geschäfte der letzten 
Gemeinde versammlung in Erinnerung und gibt sämtliche Vo-
ten sinngemäss wieder. Auf ausdrücklichen Wunsch der Red-
nerin und des Redners werden ihre Meldungen wortgetreu 
übernommen.

Gemeindepräsidentin	 Nadja Stricker begrüsst	 die	 An-
wesenden	zur	Gemeindeversammlung.

Sie	 bittet	 die	 Anwesenden	 aufgrund	 der	 aktuellen	 Coro-
na-Situation	 die	 Formulare	 auf	 ihrem	 Platz	 wahrheitsge-
mäss	auszufüllen	und	am	Ende	der	Versammlung	beim	kon-
trollierten	Ausgang	abzugeben.	Sie	dankt	für	das	Verständ-
nis	und	erwähnt,	dass	die	ausgefüllten	Formulare	nach	20	
Tagen	ordnungsgemäss	vernichtet	werden.

Die	 anwesenden	 nichtstimmberechtigten	 Jugendlichen	
über	16	Jahre,	die	niedergelassenen	Ausländer	sowie	wei-
tere	 Gäste	 im	 hinteren	 Teil	 der	 Dreifachturnhalle	 werden	
ebenso	 zur	 heutigen	 Versammlung	 begrüsst.	 Ebenfalls	
nicht	 stimmberechtigt	 sind	die	Finanzverwalterin	Carmen	
Somm,	 der	 Gemeindeschreiber	 Daniel	 Peluso,	 sowie	 die	
Gäste	 im	 hinteren	 Bereich	 der	 Turnhalle.	 Pressevertreter	
Christoph	Heer	(hallowil.ch),	Olaf	Kühne	(Thurgauer-/Wiler-
zeitung)	und	Andreas	Marti	(Regi	die	Neue)	sind	ebenfalls	
anwesend.

Entschuldigt	 sind	 Jörg	 Hess,	 Sibylle	 Stör	 sowie	 Elisabeth	
und	Hans	Linder.

Von	den	3582	Stimmberechtigten	sind	deren	79	(2,2	%)	an-
wesend.	Das	absolute	Mehr	liegt	bei	40	Stimmen.

Die	Gemeindepräsidentin	hält	fest,	dass	zu	dieser	Gemein-
deversammlung	 ordnungsgemäss	 eingeladen	 wurde	 und	
keine	 Beschwerden	 zu	 anwesenden	 Personen	 erhoben	
	werden.

Die	Stimmenzähler	Susanne	Hagen,	Daniel	Hubmann,	Regu-
la	Rütsche	und	Markus	Stadler	werden	einstimmig	gewählt.	

Die	vorgegebene	Traktandenliste	wird	genehmigt.	Tonauf-
nahmen	zum	Zweck	der	Protokollführung	sind	gemäss	Ge-
meindeordnung	Art.	19	Abs.	2	erlaubt.

1. Protokollgenehmigung vom 25. November 2020
Die	Diskussion	wird	nicht	gewünscht.

Beschluss:
Das gedruckt vorliegende Protokoll der Gemeindeversamm-
lung vom 25. November 2020 wird einstimmig genehmigt und 
verdankt.

2. Gemeindeordnung Zusatzartikel: «Verwendung 
 Gemeindeanteil Mehrzweckabgabe aus dem Spezialfi-
nanzierungsfonds»

Nadja Stricker erläutert	den	Zusatzartikel	

An	 der	 Gemeindeversammlung	 vom	 27.	November	 2019	
wurde	die	revidierte	Gemeindeordnung	von	den	Stimmbür-
gern	genehmigt.
Da	 die	 Politische	 Gemeinde	 Münchwilen	 in	 nächster	 Zeit	
vermehrt	mit	dem	Thema	Mehrwertabgabe	konfrontiert	ist	
(Einzonung	Wil	West,	Abtausch	Gewerbeland,	allfällige	Neu-
einzonungen	 im	 Rahmen	 der	 Ortsplanungsrevision)	 ist	 es	
dem	 Gemeinderat	 ein	 Anliegen,	 die	 Entnahme	 aus	 dieser	
Spezialfinanzierung	in	der	Gemeindeordnung	klar	zu	regeln.
Das	 revidierte	 eidgenössische	 Raumplanungsgesetz,	 wel-
ches	im	Jahr	2014	in	Kraft	gesetzt	wurde,	verlangt,	dass	die	
Kantone	jene	Mehrwerte	ausgleichen,	die	durch	blosse	Pla-
nungsentscheide	entstehen.
Dies	fand	ebenfalls	in	Gesetz	und	Verordnung	des	Kantons	
Thurgau	Niederschlag.	Die	Abgaben	(20	%	des	Bodenmehr-
werts)	stehen	je	zur	Hälfte	den	Gemeinden	und	dem	Kan-
ton	zu.	 Im	Kanton	Thurgau	 fehlen	 in	dieser	Beziehung	Er-
fahrungswerte	auf	kommunaler	Ebene.	Darum	beabsichtigt	
der	Gemeinderat	nach	Rücksprache	mit	Wirtschaftsprüfer	
und	 Jurist	 dies	 analog	 der	 kantonalen	 Gesetzgebung	 klar	
zu	regeln.	
Der	Verwendungszweck	wird	 im	§	45	der	Verordnung	des	
Planungs-	und	Baugesetz	(PBV)	geregelt.	Die	Entnahme	ist	
im	§	46	Kantonaler	Spezialfinanzierungsfonds	auf	kantona-
ler	Ebene	folgendermassen	geregelt.	Über	die	Entnahmen	
aus	dem	kantonalen	Spezialfinanzierungsfonds	entscheidet	
im	Rahmen	der	verfügbaren	Mittel	das	Departement	bis	zu	
einem	Betrag	von	CHF	100	000	und	der	Regierungsrat	über	
höhere	Entnahmen.	Der	Artikel	22	der	Gemeindeordnung	
soll	unter	dem	Buchstaben	o)	abschliessende	Finanzkom-
petenz	zur	Beschlussfassung	um	folgenden	Punkt	ergänzt	
werden:	Ziffer	8.	«Entnahmen	aus	dem	kommunalen	Spe-
zialfinanzierungfonds	betreffend	Mehrwertabgabe	gemäss	
§	66	PBG.»

Die	Diskussion	wird	nicht	gewünscht.
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Beschluss:
Die Anpassung der Gemeindeordnung des Artikel 22 mit 
dem Buchstaben o) Ziffer 8. «Entnahmen aus dem kommu-
nalen Spezialfinanzierungfonds betreffend Mehrwertabgabe 
gemäss § 66 PBG.» wird einstimmig angenommen.

3. Jahresbericht und Rechnung für das Jahr 2020

Nadja Stricker	erläutert	die	Jahresrechnung	2020.	Die	Jah-
resrechnung	2020	 ist	 in	der	Botschaft	dargestellt,	 zudem	
sind	 die	 Detailrechnung	 sowie	 der	 Jahresbericht	 auf	 der	
Homepage	aufgeschaltet	und	als	gedruckte	Version	in	der	
Verwaltung	erhältlich.	

Die	Verbesserung	des	Jahresergebnisses	ist	hauptsächlich	
auf	Mehreinnahmen	von	Steuern	in	der	Höhe	von	627	000	
Franken	 und	 Liegenschaften-/Grundstückgewinnsteuern	
von	 159	000	 Franken	 zurückzuführen.	 Münchwilen	 konn-
te	 zudem	 mit	 282	000	 Franken	 von	 den	 höheren	 Zahlun-
gen	des	Finanzausgleichs	profitieren.	Minderausgaben	von	
75	000	Franken	aufgrund	von	Gesetzesänderungen	im	Be-
reich	der	Prämienverbilligung,	den	Fremdplatzierungen	so-
wie	 im	Bereich	Feuerwehr	tragen	ebenfalls	zum	guten	Er-
gebnis	bei.

Die	Jahresrechnung	der	Politischen	Gemeinde	Münchwilen	
schliesst	bei	einem	budgetierten	Verlust	von	249	800	Fran-
ken	 mit	 einem	 Gewinn	 von	 rund	 1,446	 Mio.	 Franken	 ab.	
800	000	 Franken	 davon	 werden	 als	 Einlage	 Vorfinanzie-
rung	für	die	Sanierung	des	Gemeindehauses	sowie	600	000	
Franken	für	den	Neubau	Werkhof	gebucht,	womit	netto	ein	
Gewinn	von	rund	46	000	Franken	ausgewiesen	wird.

Auf	Seite	31	in	der	Botschaft	 ist	 in	der	Zeilen	Nr.	296	die	
Neubewertungsreserve	 ersichtlich.	 Beim	 Wechsel	 von	
HRM1	zum	HRM2	mussten	die	Liegenschaften	 im	Finanz-
vermögen	neu	bewertet	werden.	Nun	werden	diese	Liegen-
schaften	in	den	kommenden	vier	Jahren	gleichmässig	wie-
der	abgeschrieben.	Der	Wert	 ist	ein	rein	buchhalterischer	
Wert	und	muss	schrittweise	ins	Eigenkapital	überführt	wer-
den.	Mit	diesen	Reserven	können	und	dürfen	allfällige	De-
fizite	ausgeglichen	werden.	Jedoch	nicht	wie	anfänglich	an-
genommen	 direkt	 in	 Vorfinanzierungen	 überführt	 werden	
um	damit	die	Erfolgsrechnung	zu	entlasten.	

Für	Vorfinanzierungen	müssen	konkrete	Projekte	vorliegen.	
Momentan	liegen	zwei	vor.	Einerseits	die	Sanierung	der	Ge-

meindeverwaltung	 und	 anderseits	 der	 Neubau	 Werkhof.	
Aus	diesem	Grund	werden	nun	Einlagen	in	die	Vorfinanzie-
rungen	getätigt.

Der	Vorteil	 von	einer	Vorfinanzierung	 ist,	dass	auf	diesen	
Betrag	keine	Abschreibungen	mehr	getätigt	werden	müs-
sen.	Beim	Beispiel	der	Sanierung	des	Gemeindehauses	wer-
den	mit	Sanierungskosten	von	ca.	CHF	2,0	Mio.	gerechnet.	
Bei	einer	Vorfinanzierung	von	CHF	1,8	Mio.	entlastet	dies	
die	Erfolgsrechnung	 jährlich	mit	CHF	72	000	für	die	kom-
menden	25	Jahre.	Dies	sind	in	etwa	¾	Steuerprozente.

Im	 Fall	 von	 Gemeindeliegenschaften	 welche	 im	 Verwal-
tungsvermögen	sind,	dürfen	keinen	Rückstellungen	 im	Er-
neuerungsfonds	 gebildet	 werden.	 Alle	 Wohneigentümer	
legen	jährlich	was	 im	Erneuerungsfond	zurück	um	bei	all-
fälligen	Ersatz	wie	Haushaltgeräte,	Sanierungen	im	Wohn-
bereich,	 neuer	 Fassadenanstrich	 etc.	 die	 Einlagen	 dafür	
verwenden	zu	können.	
Diese	Vorfinanzierung	 schafft	 noch	kein	Präjudiz	 für	 eine	
definitive	Sanierung.	Sollte	das	konkret	vorgelegte	Projekt	
von	der	Stimmbürgerschaft	abgelehnt	werden,	fallen	sämt-
lich	für	dieses	Projekt	getätigten	Vorfinanzierungen	im	Kon-
to	Eigenkapital	automatisch	von	der	Position	293	in	die	Po-
sition	296	zurück.	

Viktor Brändli will,	 dass	 zukünftig	 entweder	 der	 Betrag	
oder	die	Prozentzahl	ersichtlich	ist	und	zwar	wie	viele	Steu-
ern	bei	den	natürlichen	und	wie	viele	bei	den	juristischen	
Personen	eingenommen	werden.	Er	will	das	dies	nicht	nur	
im	 Detailbericht	 erwähnt,	 sondern	 auch	 in	 der	 Botschaft	
welche	in	alle	Haushalte	versandt	wird	(Seite	13).

Nadja Stricker	gibt	ihm	zu	Antwort,	dass	sämtliche	Zahlen,	
Beträge,	Prozentzahlen	im	Detailbericht	sowie	im	Jahresbe-
richt	ersichtlich	sind.	Erklärt	aber	sogleich,	dass	sein	Anlie-
gen	geprüft	wird.	

Die	Diskussion	wird	nicht	weiter	gewünscht.

Beschluss:
1.  Dem Jahresbericht und der Rechnung 2020 der Politi-

schen Gemeinde in der  Erfolgsrechnung mit einem 
Aufwand von CHF 12 660 405.04 und einem Ertrag von 
CHF 12 706 519.44, was einen Gewinn von CHF 46 114.40 
ergibt, sowie Investitionen mit Ausgaben von 
CHF 1 914 777.60 und Einnahmen von CHF 994 741.65, 
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was Netto-Ausgaben von CHF 920 035.95 ergeben, wird 
einstimmig zugestimmt.

2.  Der Brutto-Gewinn 2020 von CHF 1 446 114.40 wird der 
folgenden Verwendung einstimmig zugestimmt:

 CHF 800 000.00  Einlage in Vorfinanzierung Sanierung 
Gemeindehaus, (bereits im Abschluss 
2020 berücksichtigt)

 CHF 600 000.00  Einlage in Vorfinanzierung Neubau 
Werkhof (bereits im Abschluss 2020 be-
rücksichtigt)

 CHF   46 114.40  wird dem Eigenkapital (Konto 2999.00) 
gutgeschrieben.

6. Verschiedenes und Umfrage

Information Sanierung Gemeindehaus
Gemeinderat Cyrill Zahnd erläutert	 das	 Sanierungspro-
jekt:	Das	Gemeindehaus	Münchwilen	ist	gleichzeitig	mit	der	
Thurgauer	Kantonalbank	und	dem	dahinterliegenden	Mehr-
familienhaus	durch	die	Architekten	Antoniol	und	Huber	aus	
Frauenfeld	geplant	worden.	Die	Eröffnung	des	Gemeinde-
hauses	Münchwilen	fand	am	1.	April	1982	statt.

Nun	drängen	sich	in	folgenden	Bereichen	Sanierungsarbei-
ten	auf:

Energie
An	der	Gebäudehülle	sind	seit	der	Einweihung	vor	39	Jah-
ren	keine	Renovationsarbeiten	vorgenommen	worden.	Da-
rum	müssen	unter	anderem	folgende	Arbeiten	vorgenom-
men	werden:
•		Ersatz	der	Fenster,	Dämmung	im	Bereich	der	Brüstungen
•		Ersatz	Lamellenstoren
•		Verlegen	 von	 zusätzlicher	 Wärmedämmung	 im	 Dachge-

schoss

Sicherheit 
•		Der	 Personenaufzug	 muss	 aufgrund	 der	 geltenden	 Si-

cherheitsvorschriften	erneuert	werden
•		Gewaltschutz:	 Der	 Zutritt	 zu	 den	 einzelnen	 Büros	 wird	

besser	 geschützt	 und	 eine	 neue	 Schliessanlage	 einge-
baut

•		Neue	Beleuchtung	und	Notfall	Signalisation

Brandschutz
•		Errichtung	von	Brandschutzabschnitten
•		Ersatz	Schalteranlage	im	EG	durch	eine	feuerfeste	Kon-

struktion

Arbeitsklima
•		Klimageräte	in	allen	Räumen:	Damit	sollen	die	Tempera-

turen,	die	mehr	als	30	Grad	erreichen,	gesenkt	werden.	
An	heissen	Tagen	wird	der	Strom	für	die	Kühlung	mit	der	
neuen	Photovoltaikanlage	erzeugt.	

•		Küche	 im	 Pausenraum,	 da	 immer	 mehr	 Mitarbeitende	
auch	den	Mittag	im	Gemeindehaus	verbringen

Der	Gemeinderat	hat	unabhängig	von	den	notwendigen	Sa-
nierungsarbeiten	 entschieden,	 die	 Sozialen	 Dienste,	 die	
momentan	 an	 der	 Frauenfelderstrasse	 angesiedelt	 sind,	
wieder	an	den	Hauptstandort	der	Gemeindeverwaltung	Im	
Zentrum	4	zu	integrieren.	Dies	wirkt	sich	in	den	Bereichen	
Erreichbarkeit,	Sicherheit	und	Teambildung	vorteilhaft	aus.	
Damit	sind	sämtliche	Verwaltungsabteilungen	an	einem	Ort	
für	die	Bevölkerung	da.

Die	Pläne	sowie	die	Kostenrechnung	liegen	im	Gemeindehaus	
auf	 und	 sind	 auf	 der	 Homepage	 www.muenchwilen-tg.ch/		
Sanierung	Gemeindehaus	aufgeschaltet.

Die	Abstimmung	findet	am	Sonntag,	13.	Juni	2021	statt.

Viktor Brändli	möchte	wissen,	was	am	Verwaltungsgebäu-
de	 innen	wie	aussen	verändert	werden	darf?	So	wie	sich	
das	Gemeindehaus	aktuell	präsentiert	ist	es	eher	nüchtern,	
kalt	und	nicht	gerade	«amächelig».	Nach	welchem	System	
werden	die	Sanierungsarbeiten	vergeben?

Ueli Bohnenblust	ist	seitens	der	Gemeinde	angefragt	wor-
den,	ob	er	die	Gemeindeverwaltung	begutachten	kann	und	
abschätzen	kann,	was	die	Sanierung	kosten	würden.	Er	hat	
bereits	vor	einigen	 Jahren	das	Gebäude	der	TKB	sanieren	
dürfen.	Die	Gemeindeverwaltung,	das	TKB-Gebäude	sowie	
das	hinter	liegende	Mehrfamilienhaus	wurden	vom	damali-
gen	Architekturbüro	Antoniol	und	Huber	aus	Frauenfeld	er-
baut.	Die	drei	Gebäude	bilden	ein	Ensemble	und	gehören	
nach	seiner	Meinung	zum	Dorf	Münchwilen	und	aus	diesem	
Grund	sollte	die	Optik	nicht	unbedingt	verändert	werden.	
Grundsätzlich,	ohne	 juristische	Abklärung,	könnte	er	 sich	
vorstellen,	dass	man	in	der	Ausführung	der	Sanierung	ziem-
lich	frei	 ist.	Ob	dies	Sinn	macht,	alle	Wände	nun	weiss	zu	
streichen	in	der	Hoffnung	es	wird	heller,	bezweifelt	er.	Nicht	
die	Farbe	erhellt	die	Räume,	sondern	der	natürliche	Licht-
einfall	 ins	Gebäude	 ist	dafür	verantwortlich.	Wenn	jedoch	
neue	Leitungen	durch	das	Gebäude	installiert	werden	müs-
sen,	welche	unsichtbar	sein	sollen,	müssen	gezwungener	
Massen	z.B.	neue	weisse	Akustik-Decken	eingezogen	wer-
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den.	Er	gibt	zu	verstehen,	dass	er	für	die	Ausführungen	der	
Sanierungsarbeiten	als	Architekt	nicht	zur	Verfügung	steht.	

Die	Vergabe	der	Sanierungsarbeiten	richtet	sich	nach	den	
gesetzlichen	 Vorschriften	 über	 das	 öffentliche	 Beschaf-
fungswesen,	so	Cyrill Zahnd.

Hanspeter Wehrle erläutert,	dass	Herr	Antoniol	ganz	gros-
sen	Wert	auf	das	Sichtmauerwerk	aus	Kalksandstein	sowie	
die	 Hourdis-Decken	 (Kassettendecken)	 im	 Innenbereich	
legte.	 Bei	 der	 Erstellung	 mussten	 viele	 kleine	 Details	 be-
achtet	und	gelöst	werden.	Je	nachdem	resp.	der	heutigen	
Zeit	angepasst	muss	allenfalls	was	an	der	Optik	geändert	
werden.	

Ursula Naef will	 wissen,	 ob	 sich	 der	 Gemeinderat	 über-
legt	hat,	die	einzelnen	Abteilungen	neu	zu	organisieren.	So	
z.B.	 nicht	 frequentierte	 Büro	 (Finanzverwaltung)	 oder	 der	
Pausenraum	in	die	oberen	Stockwerke	zu	verlegen	und	fre-
quentierte	 Abteilungen	 (Soziale	 Dienste)	 im	 Erdgeschoss	
ansiedeln	würde.	

Nadja Stricker erklärt,	dass	die	Abteilungen	so	bestehen	
bleiben.	Es	werden	einerseits	Brandabschnittstüren	sowie	
neu	auch	Sicherheitstüren	installiert	werden.	Ebenfalls	wur-
den	den	Mietern	(Therapiebereich)	der	Mieträumlichkeiten	
in	der	Verwaltung	per	Ende	Februar	2022	gekündigt.	So	ist	
es	möglich,	die	Sozialen	Dienste	wieder	 in	die	Gemeinde-
verwaltung	zurückzuholen.	Das	Gebäude	ist	danach	wieder	
ein	reines	Verwaltungsgebäude	und	unkontrollierter	Zutritt	
sollte	nicht	mehr	möglich	sein.	

Kostenrechnung	±15	%	
Sanierung	Aussenhülle	 CHF	 742	000.00
Innenräume	 CHF	 665	000.00
Dachgeschoss	 CHF	 378	000.00
Kühlung	 CHF	 245	000.00
Photovoltaik	 CHF	 120	000.00
Total	brutto	 CHF	 2	150.000.00
./.	vorgesehene	Förderbeiträge	 CHF	 45	000.00
Total	netto	 CHF	 2	105	000.00

Diverses und Umfrage
Erich Stör, Präsident Lebenswertes Münchwilen ruft	
nochmals	 die	 «Aktion	 Baum	 des	 Lebens»	 in	 Erinnerung.	
Der	Gemeinderat	hat	entschieden	an	dieser	Aktion	teilzu-
nehmen	und	beteiligt	sich	mit	einem	Sockelbeitrag	von	40	
Franken	am	Verkauf	eines	Jungbaums.	Dies	bedeutet,	wenn	

ein	grösserer	 resp.	 teurerer	Baum	ausgewählt	wird,	muss	
der	Differenzbetrag	vom	Erwerber	bezahlt	werden.	Die	Fir-
men	 Fabian	 Wick	 Baumpflege	 und	 Ernst	 Bieri	 Gartenbau	
aus	Münchwilen	übernehmen	die	Beratung	sowie	Pflanzung	
des	Baumes.	Er	dankt	ihnen	ebenfalls	für	das	Mitwirken.	Er	
dankt	der	Gemeinde,	dass	sie	so	unkompliziert	an	dieser	
Aktion	mitmacht.	
Weiter	 findet	 am	 16.	 Juni	 2021	 eine	 Veranstaltung	 in	 der	
Turnhalle	Oberhofen	statt.	Es	geht	um	5G.	Alle	Interessier-
ten	sind	herzlich	eingeladen.	
Seit	der	Eröffnung	der	Bäckerei	an	der	Weinfelderstrasse	
kommt	es	bei	der	Kundschaft	vermehrt	zu	Parkbussen.	Er	
fragt,	ob	die	Gemeinde	die	Weinfelderstrasse	nicht	in	eine	
offizielle	blaue	Zone	umwandeln	könne.	

Nadja Stricker	gibt	zu	verstehen,	dass	die	Parkbeschrän-
kung	 auf	 Wunsch	 des	 Gewerbes	 an	 der	 Weinfelderstras-
se	eingeführt	wurde.	Die	Parkfelder	wurden	von	Pendlern	
ganztags	besetzt	und	Kunden	des	angrenzenden	Gewerbes	
fanden	keine	Parkplätze	mehr.	Ob	das	Parkfeld	nun	weiss	
oder	blau	 ist,	spielt	keine	Rolle.	 Im	Allgemeinen	gilt,	dass	
bei	Parkzeitbeschränkung	die	Parkscheibe	gestellt	werden	
muss,	ansonsten	mit	einer	Busse	gerechnet	werden	muss.

Marianne Meienberger hat	eine	Frage	zur	Umzonung	des	
Gewerbebaulandes,	welches	angrenzend	hinter	dem	Grund-
stück	der	Diversey	liegt.	Sie	hat	gesehen,	dass	der	Gemein-
derat	dies	umzonen	und	verlegen	will.	Beim	neuen	Standort	
handelt	es	sich	das	Kulturland	an	der	Bruggwiese.	Diese	be-
stehende	Gewerbezone	soll	nun	angeblich	neben	dem	Feu-
erwehrdepot	an	die	Bruggwiese	verlegt	werden.	Sie	kann	
die	Überlegungen	des	Gemeinderates	nicht	nachvollziehen.	
Will	der	Investor,	der	die	Überbauung	plant,	keine	Gewerbe-
zone	vor	sich	haben?

Nadja Stricker	erklärt,	dass	die	Diversey	das	Stück	Land	
für	 eine	 Erweiterung	 des	 Betriebes	 nicht	 mehr	 benötigen	
wird.	Die	Erschliessung	des	hinter	liegenden	Grundstückes	
wäre	durch	das	heutige	Firmengelände	der	Diversey	geplant	
gewesen.	Da	die	Diversey	das	Land	aber	nicht	mehr	benö-
tigt,	muss	die	Erschliessung	zwingend	durch	die	Schützen-
hausstrasse	 erfolgen.	 Dementsprechend	 müsste	 der	 ge-
samte	Gewerbeverkehr	dieses	Gebietes	durch	das	Zentrum	
von	Münchwilen	geführt	werden.	Mit	der	bereits	heutigen	
Verkehrssituation	keine	gute	Ausgangslage.	Die	Lage	die-
ses	Gewerbegebietes	ist	somit	sehr	ungünstig.	Aus	diesem	
Grund	ist	der	Gemeinderat	seit	Jahren	auf	der	Suche	nach	
einem	Ersatzstandort.	Verschiedene	Standorte	wurden	ge-
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prüft	und	momentan	wird	der	Standort	Bruggwiese	geprüft.	
Dies	wurde	bereits	in	der	Mitwirkung	abgebildet	und	wird	
auch	im	Richtplan	entsprechend	abgebildet	sein.	
Diese	Umzonung	ist	als	Teilzonenplanrevision	geplant	und	
wird	 der	 Stimmbürgerschaft	 zur	 Genehmigung	 vorgelegt	
werden.	Der	Zeitpunkt	ist	aber	noch	nicht	festgelegt.	Wenn	
der	Zeitplan	eingehalten	werden	kann,	wird	dieser	Antrag	
vor	oder	allenfalls	mit	der	Gesamtzonenplanrevision	an	ei-
ner	Gemeindeversammlung	der	Stimmbürgerschaft	vorge-
legt	werden.	Da	dies	ein	sehr	komplexes	Vorhaben	und	von	
vielen	Gegebenheiten	und	Parteien	abhängig	ist,	kann	der	
genaue	Zeitpunkt	heute	noch	nicht	gesagt	werden.	

Nadja Stricker dankt	im	Namen	des	Gemeinderates:	Mein	
erstes	Jahr	im	Amt	als	Gemeindepräsidentin	geht	just	heute	
zu	Ende.	In	meinem	Jahresbericht	konnten	Sie	entnehmen,	
was	den	Gemeinderat	und	die	Verwaltung	in	den	vergange-
nen	12	Monaten	beschäftigt	hat.	Es	sind	zum	Teil	komplexe	
Geschäfte	wie	Wil	West	oder	die	Ortsplanung.
Unsere	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	haben	auch	wäh-
rend	der	schwierigen	Zeiten	der	Pandemie	unter	Einhaltung	
der	Schutzkonzepte	die	Offenhaltung	der	Gemeindeverwal-
tung	gewährleistet,	was	nicht	selbstverständlich	war.
Ich	 persönlich	 fühle	 mich	 nach	 12,	 zum	 teils	 turbulenten	
Monaten	 mit	 unterschiedlichen	 Herausforderungen,	 wohl	
im	Amt	und	bin	stolz	darauf,	zusammen	mit	dem	Gemein-
derat	einer	so	attraktiven	und	gut	aufgestellten	Gemeinde	
vorstehen	zu	dürfen.
Klar,	es	gibt	 immer	Optimierungsbedarf.	So	auch	in	unse-
rem	Dorf.	Daran	arbeiten	wir	jeden	Tag.	Damit	Münchwilen	
ein	attraktiver	Wohnort	und	für	viele	auch	«Heimat»	ist,	da-
für	engagieren	sich	zahlreiche	Münchwilerinnen	und	Mün-
chwiler,	sei	es	auf	freiwilliger	Ebene,	in	organisierten	Struk-
turen,	auf	der	Gemeindeverwaltung	oder	auf	behördlicher	
Ebene.
Für	 dieses	 Engagement	 für	 unsere	 Gemeinde	 möchte	 ich	
allen,	die	sich	in	irgendeiner	Weise	einbringen,	ganz	herz-
lich	danken.
Nicht	zuletzt	auch	meiner	Kollegin	und	meinen	Kollegen	des	
Gemeinderates,	die	sich	in	unzähligen	Stunden	für	das	Wohl	
von	Münchwilen	einsetzen.	

Zwei Termine:
16.	Juni	2021,	19.30	Uhr:
Auftaktveranstaltung	Mitwirkung	Kantone
Nutzungszone	Wil	West	per	Livestream

22.	Juni	2021,	19.00	Uhr:
Auftaktveranstaltung	Mitwirkung	Richtpläne

Eine	 Stimmrechtsbeschwerde	 wird	 auf	 Nachfragen	 von	
Nadja Stricker	nicht	erhoben.	

Die	 Gemeindepräsidentin	 dankt	 für	 das	 Erscheinen	 und	
schliesst	die	Versammlung.

Für	die	Richtigkeit:
Politische Gemeinde Münchwilen

Die	Gemeindepräsidentin:	 Nadja	Stricker
Der	Protokollführer:		 Daniel	Peluso

Die	Stimmenzähler:	 Susanne	Hagen
	 Daniel	Hubmann
	 Regula	Rütsche
	 Markus	Stadler

Antrag
Der Gemeinderat beantragt das Protokoll der Gemeinde-
versammlung vom 31. Mai 2021 sei zu genehmigen.
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2. Genehmigung Feuerschutzreglement

Liebe	Stimmbürgerinnen	und	Stimmbürger

Seit	dem	1.	Januar	1995	ist	das	Feuerschutzreglement	der	
Gemeinde	Münchwilen	in	Kraft.	Nach	über	25	Jahren	wird	
es	Zeit	das	Reglement	den	neuen	Gegebenheiten	anzupas-
sen.	Im	Weitern	hat	der	Kanton	Thurgau	ein	aktualisiertes	
Feuerschutzgesetz	erlassen	und	dazu	am	24.11.2020	eine	
neue	Feuerschutzverordnung	erstellt.	Die	Gemeinden	wur-
den	 aufgefordert	 ihre	 Reglemente	 im	 Feuerschutzbereich	
zu	überprüfen	und	zu	erneuern.	

Da	dies	alle	Gemeinden	im	Kanton	Thurgau	betrifft	hat	der	
Verband	 Thurgauer	 Gemeinden	 (VTG)	 eine	 Projektgruppe	
zusammengestellt	und	ein	Musterreglement	entworfen.

Die	Feuerschutzkommission	hat	sich	danach	an	die	Arbeit	
gemacht	und	das	alte	Reglement	überarbeitet.

Inkraftsetzung
Das	Feuerschutzreglement	ist	dem	Departement	für	Justiz	
und	Sicherheit	zur	Genehmigung	vorzulegen.	

Die	Inkraftsetzung	soll	per	1.	Januar	2022	erfolgen.

Der	Gemeinderat	empfiehlt	Ihnen	die	Vorlage	zur	Annahme.

Abstimmungsfrage
Wollen Sie das vorliegende Feuerschutzreglement der Politi-
schen Gemeinde Münchwilen genehmigen?
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Feuerschutzreglement

Inhaltsverzeichnis 

1.	 Allgemeine	Bestimmungen	

2.	 Feuerschutzkommission	

3.	 Feuerschutzamt	

4.	 Feuerwehr	
	 a)	Aufgaben	/	Organisation	
	 b)	Feuerwehrpflicht	
	 c)	 Dienstpflichten	
	 d)	Kosten,	Disziplinarverfahren,	Rechtsmittel	

5.	 Schlussbestimmungen	

Aus	 Gründen	 der	 besseren	 Lesbarkeit	 wird	 bei	 Personenbezeichnungen	 und	 perso-
nenbezogenen	Hauptwörtern	auf	dieser	Website	die	männliche	Form	verwendet.	Ent-
sprechende	Begriffe	gelten	im	Sinne	der	Gleichbehandlung	grundsätzlich	für	alle	Ge-
schlechter.	Die	verkürzte	Sprachform	hat	nur	redaktionelle	Gründe	und	beinhaltet	kei-
ne	Wertung.
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In	Anwendung	von	§	3	Abs.	2	des	Gesetzes	über	den	Feuerschutz	vom	11.	September	
2019	(Feuerschutzgesetz,	FSG;	RB	708.1)	erlässt	die	Politische	Gemeinde	Münchwilen	
folgendes	Reglement:

1. Allgemeine Bestimmungen

Art.	1	
Dieses	 Reglement	 legt	 die	 Organisation	 und	 das	 Verfahren	 des	 öffentlichen	 Feuer-
schutzes	in	der	Politischen	Gemeinde	Münchwilen	fest.

Art.	2	
1	Der	Feuerschutz	hat	die	Aufgabe,	Leben	und	Gut	der	Bevölkerung	vor	Schaden	zu	
bewahren	und	Schadenfeuer	zu	verhindern	oder	zu	bekämpfen	sowie	die	Umwelt	zu	
schützen.

2	Die	Gemeinde	 führt	 zu	diesem	Zweck	und	eine	Feuerwehr	und	setzt	einen	Feuer-
schutzbeauftragten	ein.

Art.	3	
Der	 Feuerschutz	 ist	 Sache	 der	 Gemeinde,	 soweit	 das	 Feuerschutzgesetz	 nicht	 be-
stimmte	Aufgaben	dem	Kanton	vorbehält.

Art.	4
Der	Gemeinderat	regelt	den	Feuerschutz.	Er	setzt	für	bestimmte	Aufgaben	eine	Feu-
erschutzkommission	ein.

Art.	5
Organe	des	Feuerschutzes	sind:
1.	 die	Feuerschutzkommission;
2.	 der	Feuerschutzbeauftragte;
3.	 die	Feuerwehr.
	

2. Feuerschutzkommission

Art.	6
1	Die	Feuerschutzkommission	wird	vom	Gemeinderat	auf	die	Amtsdauer	der	Gemein-
debehörde	gewählt.

2	Die	Feuerschutzkommission	besteht	aus	5	bis	7	Mitgliedern:
	 −		zwei	Mitgliedern	des	Gemeinderates	(Präsident/Vize-Präsident);
	 −	 dem	Feuerschutzbeauftragten;
	 −	 dem	Feuerwehrkommandanten;
	 −	 dem	Feuerwehr-Vize-Kommandanten;
	 −	 max.	zwei	weiteren	Personen	mit	besonderen	Kenntnissen	im	Feuerschutz.

3	Der	Sekretär	führt	das	Protokoll;	er	hat	eine	beratende	Stimme.

Geltungsbereich

Zweck

Grundsatz

Aufsicht

Organe

Mitglieder
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Art.	7
1	 Die	 Feuerschutzkommission	 vollzieht	 die	 im	 Gesetz	 der	 Feuerwehr	 zugewiesenen	
Aufgaben.

2	Sie	hat	darüber	hinaus	folgende	Aufgaben	und	Kompetenzen:
1.	 Unmittelbare	Aufsicht	über	die	Feuerwehr;
2.	 Antrag	an	den	Gemeinderat	für	Budget	und	Rechnung;
3.	 	Antrag	an	den	Gemeinderat	über	die	Höhe	der	Ersatzabgabe,	der	Funktionsent-

schädigung,	des	Soldes,	der	Verrechnungsansätze	und	der	Bussen;
4.	 	Beschluss	über	die	Freigabe	der	Budgetkredite	und	über	neue,	einmalige	Ausgaben	

bis	zu	CHF	5	000;
5.	 	Antrag	an	den	Gemeinderat	für	die	Wahl	des	Feuerwehrkommandanten	und	seines	

Stellvertreters;
6.	 Beförderung	des	übrigen	Feuerwehrkaders;
7.	 Antrag	an	den	Gemeinderat	um	Befreiung	von	der	Feuerwehrpflicht;
8.	 Organisation	der	Feuerwehr	und	ihrer	Abteilungen;
9.	 Genehmigung	des	jährlichen	Übungsplanes;
10.		Verfügung	von	Disziplinarstrafen	wegen	Verletzung	von	Dienstpflichten;
11.		Meldung	von	Änderungen	im	Kommando	an	die	Gebäudeversicherung	und	andere	

interessierte	Stellen.
	
3. Feuerschutzamt

Art.	8
Der	Feuerschutzbeauftragte	beurteilt	alle	feuerschutzrelevanten	Belange,	die	nicht	in	
die	Zuständigkeit	des	Kantons	fallen.

Art.	9
Der	 Feuerschutzbeauftragte	 nimmt	 die	 Bau-	 und	 Abnahmekontrollen	 gemäss	 §§	16	
und	17	des	Feuerschutzgesetzes	vor.	Er	kann	periodische	Brandschutzkontrollen	aus-
führen.	

Art.	10
1	Der	Feuerschutzbeauftragte	ordnet	die	Massnahmen	bei	Mängeln	gemäss	§	21	des	
Feuerschutzgesetzes	an.

2	Allfällige	Ersatzvornahmen	verfügt	der	Gemeinderat.

Art.	11
1	Die	Betreiber	von	wärmetechnischen	Anlagen	haben	diese	periodisch	durch	einen	Ka-
minfeger	nach	den	Weisungen	des	kantonalen	Amtes	kontrollieren	und	falls	notwendig	
reinigen	zu	lassen.

2	Der	Feuerschutzbeauftragte	kann	die	Einhaltung	der	Kontroll-	und	Reinigungspflicht	
prüfen	und	allenfalls	Massnahmen	anordnen.

Aufgaben
Kompetenzen

Feuerschutzbewilligung

Kontrolle

Mängel

Kaminfegerwesen
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4. Feuerwehr

a) Aufgaben / Organisation

Art.	12
1	Die	Feuerwehr	hat	bei	Gefährdung	von	Personen,	Tieren,	Umwelt-	und	Sachwerten	
durch	Schadenereignisse	unverzüglich	Hilfe	zu	leisten.

2	Die	Feuerwehr	kann	zum	Verkehrsdienst	oder	zur	Saalwache	aufgeboten	werden.	

3	Bei	Unruhen	darf	sie	nur	zur	Schadenbekämpfung	eingesetzt	werden.	
	
Art.	13
Vorbehältlich	der	Bestimmungen	dieses	Reglements	gelten	für	den	Dienstbetrieb	und	
die	 Ausrüstung	 die	 Grundsätze	 der	 Konzeption	 der	 Feuerwehrkoordination	 Schweiz	
FKS	sowie	der	kantonalen	Stellen.	

Art.	14
Die	Feuerwehr	gliedert	sich	wie	folgt:
1.	 Feuerwehrkommandant;
2.	 Kommando;
3.	 Mannschaft;
4.	 Stabsstellen	und	spezielle	Dienste.

Art.	15
1	Der	Feuerwehrkommandant	wahrt	die	Interessen	der	Feuerwehr,	vertritt	diese	nach	
aussen	und	führt	die	Beschlüsse	der	vorgesetzten	Behörde	aus.

2	Er	befindet	über	alle	Angelegenheiten	der	Feuerwehr,	die	nicht	einer	anderen	Stelle	
vorbehalten	sind.

3	Er	ist	für	eine	sachgerechte	Medieninformation	in	seinem	Zuständigkeitsbereich	ver-
antwortlich.	Ausnahmen	kann	er	eigenständig	anordnen.

Art.	16
1	Das	Kommando	besteht	nebst	dem	Feuerwehrkommandanten	aus	einem	oder	zwei	
Vizekommandanten	sowie	bei	Bedarf	aus	weiteren	Zugchefs.

2	Es	unterstützt	den	Feuerwehrkommandanten	in	seiner	Tätigkeit	und	unterstützt	den	
Gemeinderat	bei	der	Wahl	des	Materialwarts.

3	Es	kann	für	bestimmte	Aufgaben	Pflichtenhefte	erstellen.	Diese	bedürfen	der	Geneh-
migung	durch	die	Feuerschutzkommission.

Aufgaben

Dienstbetrieb

Organisation

Feuerwehrkommandant

Kommando
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Kader

Materialwart

Fourier

Grundsatz

Erfüllung	der	Pflicht

Befreiung

Art.	17
Das	Kader	unterstützt	den	Kommandanten	bei	seiner	Aufgabe.	Es	gewährleistet	die	
Ausbildung	und	den	Einsatz	 in	 ihrem	Verantwortungsbereich,	 ist	 für	die	Ausbildung	
der	 ihnen	 zugeteilten	Feuerwehrleute	 verantwortlich,	erstellt	die	Arbeitsprogramme	
nach	dem	Rahmenprogramm	und	meldet	alle	Mängel	an	Geräten	und	Ausrüstungsge-
genständen.

Art.	18
Der	Materialwart	ist	für	die	Einsatzbereitschaft	sowie	die	Instandhaltung	der	Fahrzeu-
ge,	Gerätschaften	und	Ausrüstung	verantwortlich.	Er	führt	ein	Inventar	über	sämtliches	
Material	und	protokolliert	Prüfungen	und	Wartungen.

Art.	19
Dem	Fourier	obliegen	die	administrativen	Arbeiten	und	Abrechnungen.

b) Feuerwehrpflicht

Art.	20
1	Die	Feuerwehrpflicht	besteht	für	Männer	und	Frauen.	Sie	ist	in	der	Politischen	Ge-
meinde	Münchwilen	zu	erfüllen	und	beginnt	am	1.	Januar	desjenigen	Jahres,	in	dem	das	
21.	Altersjahr	vollendet	wird	und	endet	am	31.	Dezember	desjenigen	Jahres,	in	dem	das	
50.	Altersjahr	zurückgelegt	wird.

2	Bei	rechtlich	und	tatsächlich	ungetrennter	Ehe	oder	eingetragener	Partnerschaft	be-
steht	die	Feuerwehrpflicht	nur	für	einen	Ehegatten	oder	eingetragenen	Partner.

3	Die	Feuerwehrpflicht	für	Ehegatten	oder	eingetragene	Partner	beginnt	in	dem	Jahr,	in	
dem	der	jüngere	Partner	in	das	Pflichtjahr	eintritt	und	endet	in	dem	Jahr,	in	dem	der	
ältere	Partner	aus	dem	Pflichtalter	austritt.

Art.	21
1	 Die	 Feuerwehrpflicht	 wird	 durch	 den	 Feuerwehrdienst	 oder	 die	 Entrichtung	 einer	
	Ersatzabgabe	erfüllt.

2	Die	Feuerschutzkommission	entscheidet,	wer	Feuerwehrdienst	und	wer	Ersatzabga-
be	zu	leisten	hat.

3	Massgebend	 für	den	Entscheid	 sind	die	Verfügbarkeit,	 die	berufliche,	 persönliche	
und	physische	Eignung	des	Pflichtigen	sowie	der	erforderliche	Bestand	der	Feuerwehr.

Art.	22	
1	Von	der	Feuerwehrpflicht	können	befreit	werden:
−		Personen,	die	 in	einer	Betriebsfeuerwehr	 im	Stützpunktgebiet	Münchwilen	Dienst	

leisten;
−		Personen,	die	in	einer	benachbarten	Feuerwehr	Dienst	leisten;
−		Invalide	Personen	ab	einem	Invaliditätsgrad	von	50	%.
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Ersatzabgabe

Alarm

Übungen

Entschuldigungsgründe

2	Die	Melde-	und	Nachweispflicht	werden	vom	Gemeinderat	geregelt	und	der	Vollzug	
wird	mittels	Weisung	an	die	Feuerschutzkommission	delegiert.

3	Über	die	Befreiung	von	der	Feuerwehrpflicht	oder	den	Erlass	von	Ersatzabgaben	aus	
anderen	Gründen	entscheidet	der	Gemeinderat	auf	Antrag	der	Feuerschutzkommissi-
on.	Die	Gesuche	sind	schriftlich	an	die	Feuerschutzkommission	zu	richten.

Art.	23	
1	Die	Ersatzabgabe	bemisst	sich	nach	den	satzbestimmenden	Faktoren	 für	Einkom-
men	und	Vermögen,	bei	rechtlich	und	tatsächlich	ungetrennter	Ehe	oder	eingetrage-
ner	Partnerschaft	nach	dem	gemeinsamen	Steueraufkommen.	Sie	wird	durch	die	poli-
tische	Gemeinde	Münchwilen	auf	10	-	20	%	der	einfachen	Staatssteuer	festgesetzt	und	
beträgt	mindestens	CHF	50	und	höchstens	CHF	1	000	pro	Jahr.

2	Der	Ertrag	der	Ersatzabgabe	ist	für	die	Aufwendungen	der	Feuerwehr	sowie	für	wei-
tere	Feuerschutzaufgaben	zu	verwenden.

c) Dienstpflichten

Art.	24	
1	Der	Alarm	wird	durch	eine	kantonale	Alarmstelle	betreut.	Die	Gemeinde	kann	defi-
nierte	Stellen	in	das	Alarmdispositiv	einbeziehen.

2	Bei	Alarm	ist	unverzüglich	gemäss	den	Einsatzbefehlen	auszurücken.

Art.	25	
1	Der	Feuerwehrdienst	gilt	als	erfüllt,	wenn	gemäss	dem	Absenzen-	/	Bussenreglement	
die	Anzahl	geforderten	Übungen	besucht	wurden.	Das	Absenzen-	/	Bussenreglement	
ist	Anhang	dieses	Feuerschutzreglements.

2	Im	Übrigen	wird	auf	§	27	der	Verordnung	verwiesen.
	
Art.	26	
1	Der	Besuch	von	Übungen	und	Kursen	ist	obligatorisch.

2	Gesuche	um	Befreiungen	von	Übungen	und	Kursen	sind	schriftlich,	begründet	und	
durch	entsprechende	Unterlagen	belegt,	grundsätzlich	vor	der	Übung	oder	des	Kurses,	
spätestens	aber	bis	48	Stunden	nach	der	Durchführung	dem	Feuerwehrkommandan-
ten	einzureichen.	

3	Als	Entschuldigungsgründe	gelten	Unfall,	schwere	Krankheit,	Todesfall	in	der	Familie,	
Schwangerschaft,	Mutterschaftsurlaub,	Militär-	und	Zivilschutzdienst.	

4	Die	Feuerschutzkommission	kann	in	besonderen	Fällen	weitere	Gründe	als	Entschul-
digung	gelten	lassen.

5	Versäumte	Übungen	werden	im	Absenzen-	/	Bussenreglement	geregelt.
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Sorgfaltspflicht

Persönliches	Material

Anordnungen,
Dienstgeheimnis

Kosten

Disziplinarverfahren

Rechtsmittel

6	Übungen,	 die	nicht	 nachgeholt	werden,	werden	als	Nichterfüllung	der	 Feuerwehr-
dienstpflicht	gewertet	und	in	Höhe	der	Ersatzabgabe	dem	Säumigen	in	Rechnung	ge-
stellt.

Art.	27	
Das	 Feuerwehrmaterial	 ist	 sorgfältig	 zu	 behandeln.	 Für	 mutwillige	 Beschädigungen	
haftet	der	Verursacher.

Art.	28	
Für	 Verluste	 von	 persönlichem	 Feuerwehrmaterial	 kann	 der	 Betroffene	 haftbar	 ge-
macht	werden.

Art.	29	
1	Schriftlichen	und	mündlichen	Anordnungen	von	Vorgesetzten	ist	Folge	zu	leisten.

2	Informationen	aus	dem	Feuerwehrdienst	sind	vertraulich	und	die	Verbreitung	an	Drit-
te	ist	untersagt.
	
Art.	30	
1	Einsätze	der	Feuerwehr	in	Zusammenhang	mit	versicherten	Gefahren	gemäss	dem	
Gesetz	über	die	Gebäudeversicherung	sind	unentgeltlich.	Vorbehalten	sind	vorsätzlich	
oder	grobfahrlässig	verursachte	Einsätze.

2	Die	übrigen	Einsätze	werden	dem	Verursacher,	dem	Auftraggeber,	dem	Eigentümer	
oder	dem	Halter	in	Rechnung	gestellt.	Über	Ausnahmen	entscheidet	der	Gemeinderat.	

3	Die	Entschädigung	für	besondere	Aufgaben	im	Sinne	von	§	35	des	Gesetzes	richtet	
sich	nach	dem	Gebührentarif	der	Gemeinde.	Diese	legt	der	Gemeinderat	fest.

4	Einsätze,	 die	durch	Brandmelde-	oder	Sprinkleranlagen	ausgelöst	werden,	werden	
verrechnet,	sofern	sie	nicht	unter	Absatz	1	fallen.	Die	Höhe	des	Betrages	legt	die	Feu-
erschutzkommission	fest.

Art.	31	
Disziplinarische	Vergehen	von	Angehörigen	der	Feuerwehr	können	durch	den	Gemein-
derat	mit	einem	Verweis,	einer	Busse	bis	zu	CHF	1	000	oder	mit	dem	Ausschluss	ge-
ahndet	werden.

Art.	32	
Gegen	Entscheide	der	Feuerschutzorgane	kann	innert	20	Tagen	schriftlich	Rekurs	beim	
Gemeinderat	erhoben	werden.
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Inkrafttreten

5. Schlussbestimmungen

Art.	33	
1	Dieses	Reglement	tritt	nach	der	Genehmigung	durch	die	Gemeindeversammlung	und	
das	zuständige	Departement	auf	den	1.	Januar	2022	in	Kraft.

2	Auf	den	gleichen	Zeitpunkt	wird	das	Reglement	vom	1.	Januar	1995	aufgehoben	und	
alle	dem	neuen	Reglement	widersprechenden	Vorschriften	werden	ausser	Kraft	ge-
setzt.
	

Von der Gemeindeversammlung genehmigt am: 
24. November 2021

Gemeindepräsidentin	 Gemeindeschreiber

Nadja	Stricker	 Daniel	Peluso

Vom	Departement	für	Justiz	und	Sicherheit	genehmigt	am:
Die	Departementsvorsteherin
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3. Umgestaltung Werkstrasse Süd,  
Brunnenstrasse bis Murgtalstrasse –  
Kreditgenehmigung
Liebe	Stimmbürgerinnen	und	Stimmbürger

In der Gemeindeordnung sind gemäss Art. 41 Abs. 1 die für 
den laufenden Gemeindeunterhalt erforderlichen Mittel und 
Kredite jährlich über das Budget zu bewilligen.

Einmalige Ausgaben von mehr als CHF 500 000 sind als Ver-
pflichtungskredit zu behandeln und separat an der Gemein-
deversammlung zu traktandieren. Der Verpflichtungskredit 
ist als Objekt, Rahmen- oder Zusatzkredit zu bewilligen und 
besonders zu beschliessen (Art. 41 Abs. 2 Gemeindeord-
nung).

Die	 Werkstrasse	 im	 Abschnitt	 Murgtalstrasse	 bis	 Brun-
nenstrasse	 befindet	 sich	 in	 einem	 schlechten	 Zustand.	
Die	 Strasse	 weist	 Belagsschäden	 auf	 und	 Randabschlüs-
se	sind	nicht	vorhanden.	Die	heute	ausgeschiedene	Stras-
se	hat	teilweise	nur	eine	Breite	von	4	m,	was	den	heutigen	
Anforderungen	an	eine	zonengerechte	Erschliessung	in	der	
Industriezone	nicht	gerecht	wird.	Die	bestehende	Strasse	
weist	auch	keine	Entwässerung	auf.	Teilweise	wird	das	an-
fallende	Regenwasser	über	die	angrenzenden	Privatliegen-
schaften	 entwässert.	 Auch	 die	 Elektroversorgung,	 insbe-
sondere	die	Strassenbeleuchtung	hat	im	Planungsperime-
ter	Sanierungsbedarf	und	muss	durch	die	Genossenschaft	
EW	Münchwilen	ersetzt	bzw.	ergänzt	werden.	Im	Strassen-
abschnitt	von	der	Murgtalstrasse	bis	zum	Feutschenbach	
herrscht	ein	Geschwindigkeitslimit	von	50	km/h.	Anschlies-
send	beginnt	die	Tempo-30-Zone.	

Das	 Projekt	 sieht	 einen	 Vollausbau	 auf	 einer	 Länge	 von	
rund	300	m	vor.	Für	den	Abschnitt	von	der	Murgtalstras-
se	bis	zum	Feutschenbach	ist	eine	minimale	Strassenbrei-
te	 von	 5.50	 m	 vorgesehen.	 Mit	 der	 gewählten	 Strassen-
breite	 kann	 ein	 Lastwagen	 und	 ein	 Personenwagen	 bei	
einer	 Geschwindigkeit	 von	 30	 km/h	 problemlos	 kreuzen.	
Der	Abschnitt	vom	Feutschenbach	bis	zur	Brunnenstrasse	

wird	grundsätzlich	innerhalb	des	bestehenden	Strassenbe-
reichs	ausgebaut.	Im	Bereich	der	Kurve	bzw.	der	Fussweg-
einmündung	wird	zur	Verbesserung	der	Verkehrssicherheit	
die	Strassenbreite	auf	der	Südseite	mit	begrünten	Rabat-
ten	eingeengt.	Hier	soll	 im	Bereich	des	Geschwindigkeits-
wechsels	bewusst	das	Kreuzen	verhindert	werden.	Zudem	
ist	 ein	 Ausbau	 der	 Strassenbreite	 aufgrund	 der	 örtlichen	
Gegebenheiten	nicht	möglich.	Der	Kreuzungsbereich	Brun-
nen-	/Werkstrasse	wird	geringfügig	umgebaut	und	mit	Bäu-
men	aufgewertet.	Die	heutige	Verkehrsanordnung	bzw.	die	
signalisierten	Höchstgeschwindigkeiten	bleiben	bestehen.

Der	erforderliche	Landerwerb	von	174	m²	konnte	mit	den	
betroffenen	Eigentümern	abgeschlossen	werden.	

Der	 Kostenvoranschlag	 (+/–	10	%)	 für	 die	 Sanierung	 des	
Strassenabschnittes	beträgt	rund	CHF	600	000,	davon	be-
tragen	die	Baukosten	rund	CHF	440	000.

Mit	dem	vorliegenden	Projekt	konnte	eine	wirtschaftliche	
und	 der	 Situation	 angepasste	 Lösung	 gefunden	 werden.	
Die	Bedürfnisse	der	örtlichen	Gewerbeliegenschaften	wur-
den	im	Projekt	berücksichtigt.	Durch	die	Verbreiterung	der	
Strassenbreite	wird	die	geplante	Entwicklung	 im	Quartier	
und	eine	zonenkonforme	Erschliessung	gewährleistet	sowie	
die	Verkehrssicherheit	erhöht.	

Der Situationsplan ist auf der Webseite der Gemeinde 
Münchwilen aufgeschaltet. 

Abstimmungsfrage
Wollen Sie dem Kreditbegehren in der Höhe von CHF 600 000 
für die "Umgestaltung Werkstrasse Süd, Brunnenstrasse bis 
Murgtalstrasse" als Verpflichtungskredit zustimmen?
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Ergebnisübersicht Budget 2022

Erfolgsrechnung
Aufwand CHF 13	569	300
Ertrag CHF 13	154	600
Verlust CHF 414 700

Investitionsrechnung
Ausgaben CHF	 4	537	000
Einnahmen CHF 100	000
Nettoinvestitionen CHF 4 437 000

Das	 Budget	 2022	 der	 Politischen	 Gemeinde	 Münchwilen	
sieht	einen	Verlust	von	414	700	Franken	vor.	Dieser	redu-
ziert	das	Eigenkapital	auf	4,234	Mio.	Franken.	Der	Steuer-
fuss	soll	unverändert	bei	61	Prozent	belassen	werden.

Betreffend	der	ausserordentlichen	Situation	des	Corona-Vi-
rus	zeichnen	sich	zum	jetzigen	Zeitpunkt	noch	keine	direk-
ten	Auswirkungen	ab.	Folgen	davon	sind	schwer	abschätz-
bar.

Erfolgsrechnung 
Wegen	 der	 stagnierenden	 Bautätigkeit	 ist	 im	 Jahr	 2022	
nicht	mit	einem	starken	Bevölkerungswachstum	wie	in	den	
Vorjahren	 zu	 rechnen,	 weshalb	 die	 Netto-Steuer-Einnah-
men	im	Bereich	des	Budget	2021	verbleiben.

In	der	Abteilung	Bau	und	Umwelt	wird	ab	Mitte	 Jahr	eine	
	zusätzliche	 Teilzeitstelle	 geschaffen.	 Die	 Corona-Zeit	 hat	
viele	 Immobilienbesitzer	 dazu	 bewegt,	 Sanierungen	 und	
Umbauten	zu	planen	und	zu	realisieren.	Zusätzlich	zu	den	
stark	gestiegenen	Baugesuchen	wird	in	den	nächsten	zwei	
Jahren	die	Digitalisierung	des	Gesuchsverfahren	eingeführt.

Im	 Sinne	 einer	 Entfl	echtung	 der	 Aufgaben	 zwischen	
Schul-	und	Politischer	Gemeinde	übernimmt	die	Poltische	
	Gemeinde	die	Bibliothek	Münchwilen	vollständig	und	ver-
zichtet	auf	den	jährlichen	Beitrag	der	Schulgemeinde	in	der	
Höhe	von	30	000	Franken.	Diese	fi	nanzielle	Entlastung	kann	
die	Schule	im	Gegenzug	für	die	Schaffung	neuer		Angebote	
im	 Bereich	 Frühe	 Sprachförderung	 und	 Integration	 Spiel-
gruppe	investieren.

Im	Bereich	Gesundheit	 steigen	die	Kosten	 für	die	Pfl	ege-
fi	nanzierung	(höherer	Pro-Kopf-Beitrag)	und	die	ambulante	
Krankenpfl	ege	(Zunahme	der	Pfl	egestunden)	markant.	

Im	 sozialen	 Bereich	 bleiben	 die	 Netto-Gesamt-Ausgaben	
konstant	 hoch.	 Während	 die	 Kosten	 im	 Bereich	 der	 Prä-
mienverbilligung	aufgrund	einer	Gesetzesänderung	sinken,	
steigen	die	Kosten	im	Bereich	der	wirtschaftlichen	Hilfe.	

Investitionsrechnung
Die	Netto-Investitionen	belaufen	sich	auf	4,437	Mio.	Fran-
ken:	Knapp	2	Mio.	Franken	sind	für	die	Bereiche	Strassenbau	
und	Abwasserversorgung	(Spezialfi	nanzierung)	budgetiert.	
Die	 Sanierung	 des	 Gemeindehauses	 von	 2,150	 Mio.	Fran-
ken	ist	mit	der	Urnenabstimmung	vom	13.	Juni	2021	bereits	
	bewilligt	worden.

Nach	 Ablehnung	 des	 Projektes	 Neubau	 	Mehrzweckhalle	
sind	 im	 Budget	 2022,	 wie	 in	 der	 Botschaft	 in	 Aussicht	
	gestellt,	die	Planungskosten	von	187	000	Franken	für	den	
Bühnenanbau	/	Erweiterung	der	Sporthalle	Waldegg	–der	
Gemeindeanteil	aus	dem	Combo-Projekt	–	enthalten.
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Kennzahlen
Aus	der	Selbstfinanzierung	von	CHF	585	400	und	dem	Inve-
stitionsvolumen	 von	 CHF	4	437	000	 resultiert	 ein	 Selbst-
finanzierungsgrad	von	13.19	%.	

Dies	 hat	 eine	 Zunahme	 der	 Verschuldung	 von	 rund	
CHF	3	852	000	zur	Folge.

Sachaufwendungen
Der	 Sach-	 und	 Betriebsaufwand	 von	 CHF	 3	181	500	 im	
	Budget	2022	erhöht	sich	um	CHF	47	000	gegenüber	dem	
Vorjahr.

Abschreibungen
Mit	 den	 geplanten	 Investitionen	 2022	 steigen	 die	
	Abschreibungen	 zusammen	 mit	 den	 Vorjahren	 auf	 total	
CHF	1	294	000	(Vorjahr	CHF	1	212	800).	

Steuern
Die	 Steuereinnahmen	 für	 das	 Jahr	 2022	 werden	 mit	
CHF	 6	585	000	 budgetiert.	 Mit	 einem	 stark	 wachsenden	
Bevölkerungswachstum	ist	im	Jahr	2022	nicht	zu	rechnen,	
weshalb	die	Netto-Steuer-Einnahmen	im	Bereich	des	Bud-
get	2021	bleiben.

Passivzinsen / Verschuldung
Die	Zinssätze	auf	dem	Geld-	und	Kapitalmarkt	befinden	sich	
nach	wie	vor	auf	tiefem	Niveau.	Die	sehr	günstigen	Kondi-
tionen	 der	 laufenden	 langfristigen	 Darlehen	 begünstigen	
die	Erfolgsrechnung.

Die	 Neuverschuldung	 aufgrund	 der	 Investitionen	 führt	 zu	
weiteren	Zinslasten.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, den Voranschlag für das 
Jahr 2022 in der vorliegenden Form zu genehmigen:

1.   Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Münchwilen für 
das Jahr 2022 wird gleich bleibend auf 61% der einfachen 
Staatssteuer festgesetzt.

2.   Der Voranschlag für das Jahr 2022
 –  in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von 

CHF 13 569 300 und einem Ertrag von CHF 13 154 600 
mit einem Verlust von CHF 414 700  

 –  in der Investitionsrechnung mit Ausgaben von 
CHF 4 537 000 und Einnahmen von CHF 100 000, ergibt 
Nettoinvestitionen von CHF 4 437 000, wird genehmigt.
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Finanzen
GESAMTÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 3	334	300 1	563	200 2	633	600 1	540	300 3	957	190.88 1	607	498.93

Nettoergebnis 1 771 100 1	093	300 2	349	691.95

1 Öffentliche Ordnung und  
Sicherheit, Verteidigung

1	605	100 821	100 1	634	500 813	900 1	327	963.89 886	745.79

Nettoergebnis 784 000 820	600 441	218.10

3 Kultur, Sport und Freizeit 723	000 46	700 754	700 54	700 716	034.59 54	860.55

Nettoergebnis 676 300 700	000 661	174.04

4 Gesundheit 1	017	400 100	000 964	500 100	000 922	123.80 93	770.22

Nettoergebnis 917 400 864	500 828	353.58

5 Soziale Sicherheit 2	796	100 679	000 2	761	000 628	000 2	255	601.83 599	062.50

Nettoergebnis 2 117 100 2	133	000 1	656	539.33

6 Verkehr 1	906	900 275	500 1	842	900 270	700 1	670	453.36 290	622.30

Nettoergebnis 1 631 400 1	572	200 1	379	831.06

7 Umweltschutz und  
Raumordnung

1	747	000 1	376	200 1	632	900 1	302	900 1	614	138.86 1	259	613.44

Nettoergebnis 370 800 330	000 354	525.42

8 Volkswirtschaft 76	900 46	000 74	000 46	000 65	267.20 35	834.90

Nettoergebnis 30 900 28	000 29	432.30

9 Finanzen und Steuern 362	600 8	661	600 198	600 7	740	200 177	745.03 7	878	510.81

Nettoergebnis 8 299 000 7	541	600 7	700	765.78

Gesamtergebnis  13 569 300 13 569 300 12 496 700 12 496 700 12 706 519.44 12 706 519.44

Verlust/–Gewinn
(im	Nettoergebnis	Finanzen	
und	Steuern	enthalten)

414 700 289 000 46 114
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ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 3 334 300 1 563 200 2 633 600 1 540 300 3 957 190.88 1 607 498.93
Nettoergebnis 1 771 100 1 093 300 2 349 691.95

0110 Legislative 72	200 5	000 72	600 5	000 72	890.95 3	652.75
0120 Exekutive 360	900 4	500 361	300 3	500 375	632.60 15	844.50
0210 Finanz-	und	Steuerver-

waltung
626	000 506	000 616	200 503	000 603	330.93 535	786.83

0221 Gemeindekanzlei 625	500 337	600 607	900 307	900 579	947.95 312	501.45
0222 Bauverwaltung 491	800 129	500 453	200 107	000 429	792.75 128	424.60
0291 Gemeindehaus 127	600 83	000 115	100 116	300 936	147.60 124	837.20
0294 Gerichtsgebäude 218	500 211	100 205	400 211	100 208	388.80 211	040.20
0295 Lieg.	Waldeggstrasse	5 1	600 2	800 2	889.70 2	316.00
0296 Lieg.	Waldeggstrasse	7,	

«Teuscher-Haus»/Werkhof
642	200 200 55	200 200 609	689.60 150.00

0297 Feuerwehrgebäude 158	600 285	900 127	000 285	900 129	999.80 272	417.00
0298 Bahnhofgebäude 9	400 400 16	900 400 8	480.20 528.40

0221 Gemeindekanzlei

3090.01 Ausbildungskosten	Lernende	
grössere	Kostenbeteiligung	durch	Lehrbetrieb

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	
Kanton	Thurgau	eBau/ePlan	Portal	CHF	10	000

0222 Bauverwaltung

3010.00 Löhne	des	Verwaltungs-	und	Betriebspersonals	
zusätzliche	Teilzeitstelle	ab	2.	Semester

0291 Gemeindehaus

3111.00 Anschaffung	Maschinen,	Geräte,	Fahrzeuge		
Ersatz	Defibrillator

3300.40 Planmässige	Abschreibungen	Hochbauten	VV		
allg.	Haushalt		
zusätzlich	Abschreibungen	Sanierung		
Gemeindehaus

4260.02 Rückerstattungen	von	Raumnebenkosten	
Kündigung	der	externen	Mieter	per	28.02.2022

4470.00 Pacht-	und	Mietzinse	Liegenschaften	VV	
Kündigung	der	externen	Mieter	per	28.02.2022

0294 Gerichtsgebäude

3144.00 Unterhalt	Hochbauten,	Gebäude	
Ersatz	Notlichtanlage	CHF	7	000

0296 Lieg. Waldeggstrasse 7, «Teuscher-Haus» / 
Werkhof

3893.00	 Einlagen	in	Vorfinanzierungen	des	EK		
Mit	der	Teilauflösung	der	Neubewertungsreserve	
gemäss	HRM2	wird	die	Vorfinanzierung	für		
den	Neubau	Werkhof	geäufnet

0297 Feuerwehrgebäude 

3144.00 Unterhalt	Hochbauten,	Gebäude	Revision		
Schlauchwaschanlage	CHF	40	000
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ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung

1 605 100 821 100 1 634 500 813 900 1 327 963.89 886 745.79

Nettoergebnis 784 000 820 600 441 218.10
1110 Ordnungsdienst 3	600 3	600 3	405.00
1400 Allgemeines	Rechtswesen 556	900 87	200 495	900 83	200 472	228.40 100	144.52
1500 Feuerwehr 814	800 707	400 814	300 701	200 637	733.39 748	107.47
1610 Militärische	Verteidigung 143	800 15	000 235	100 15	000 137	748.10 15	793.80
1620 Zivilschutz 81	600 11	500 81	300 14	500 73	968.25 22	700.00
1621 Ziviler	Gemeindeführungs-

stab
4	400 4	300 2	880.75

1500 Feuerwehr

3099.00 Übriger	Personalaufwand	
Feuerwehrball	CHF	18	500	alle	3	Jahre

3112.00 Anschaffung	Kleider,	Wäsche	
Ergänzung	Dienstbekleidung	+	-Ausrüstung

3151.00 Unterhalt	Maschinen,	Geräte,	Fahrzeuge	
Elektrogeräteprüfungen	gem.	Qualitätsvorgabe

1610 Militärische Verteidigung

3300.40 Planmässige	Abschreibungen	Hochbauten	VV		
allg.	Haushalt	
Reduktion	wegen	Rückfluss	Subventionen
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Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Kultur, Sport Und Freizeit 723 000 46 700 754 700 54 700 716 034.59 54 860.55
Nettoergebnis 676 300 700 000 661 174.04

3120 Denkmalpflege	und		
Heimatschutz

11	999.00

3210 Bibliothek 162	400 18	000 160	000 50	000 142	921.94 48	578.65
3211 Ludothek 30	400 30	400 28	073.90
3221 Villa	Sutter 56	000 24	000 60	000 59	019.15
3290 Übrige	Kultur 52	000 78	700 44	729.75 40.00
3291 Kulturzentrum		

(Mehrzweck-Saal)
36	400 18	500 12	728.55

3320 Massenmedien 28	000 28	000 27	142.95
3411 Parkbad	an	der	Murg 37	000 37	000 36	458.55
3414 Sportanlagen 239	800 266	600 281	740.00 2	250.00
3421 Parkanlagen	und		

Wanderwege
76	300 70	800 66	306.15

3422 Pumptrack-Anlage/öffentl.	
Spielplatz	evang.	Kirche

4	700 4	700 4	700 4	700 4	914.65 3	991.90

3210 Bibliothek

4632.00 Beiträge	von	öffentl.	rechtl.	Körperschaften	
Alleinige	Übernahme	der	Bibliothek	im	Sinne	einer	
Entflechtung	von	Aufgaben

3221 Villa Sutter

4260.00 Rückerstattungen	Dritter	
Rückvergütung	Verein	für	Arbeitsleistungen		
(im	3910.00)

3291 Kulturzentrum  
(Mehrzweck-Anlage / Bühnenanbau)

3300.40 Planmässige	Abschreibungen	Hochbauten	VV		
allg.	Haushalt	
Planungskosten	MZ-Anlage	/	Bühnenanbau
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Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 Gesundheit 1 017 400 100 000 964 500 100 000 922 123.80 93 770.22
Nettoergebnis 917 400 864 500 828 353.58

4125 Pflegefinanzierung	Alters-	
und	Pflegeheime

635	000 609	000 582	667.00

4210 Ambulante	Krankenpflege 381	700 100	000 354	800 100	000 338	901.30 93	770.22
4320 Übrige	Krankheits-

bekämpfung
200 200 150.00

4340 Lebensmittelkontrolle 500 500 405.50

4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

3631.00 Beiträge	an	Kantone	und	Konkordate	
Pro-Kopf-Beitrag	CHF	108.40	(Vorjahr	CHF	105.90)

4210 Ambulante Krankenpflege

3636.01 Beitrag	an	Spitex-Verein	/	Pro	Senectute	
Zunahme	der	Pflegestunden

ERFOLGSRECHNUNG
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Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5 Soziale Sicherheit 2 796 100 679 000 2 761 000 628 000 2 255 601.83 599 062.50
Nettoergebnis 2 117 100 2 133 000 1 656 539.33

5110 Krankenversicherung 220	600 175	000 220	500 175	000 132	329.25 166	024.10
5120 Prämienverbilligungen 565	000 650	000 525	201.75
5310 Alters-	und	Hinterlassenen-

versicherung	AHV
46	300 8	000 46	200 8	000 43	132.40 8	461.00

5350 Leistungen	an	das	Alter 21	500 20	500 20	909.45
5430 Alimentenbevorschussung	

und	-inkasso
150	000 100	000 160	000 110	000 128	724.05 97	206.62

5440 Jugendschutz 92	900 101	300 62	735.25
5441 Kinder-	und	Jugendheime 202	700 78	000 300	000 73	000 25	193.85 64	228.80
5450 Leistungen	an	Familien 114	900 98	900 124	602.40
5451 Kinderkrippen	und	Kinder-

horte
44	300 41	300 30	557.25

5720 Wirtschaftliche	Hilfe 860	000 210	000 720	000 247	000 778	747.05 214	119.13
5730 Asylwesen 100	000 108	000 25	000 15	000 21	327.30 48	277.85
5790 Übrige	Fürsorge 377	900 377	300 362	141.83 745.00

5120 Prämienverbilligungen

3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge	an	Kanton	
Ab	2020	werden	an	Personen	mit	einem	steuerba-
ren	Vermögen	keine	Prämienverbilligungen	mehr	
entrichtet

5350 Leistungen an das Alter

3132.00 Honorare	externe	Berater,	Gutachter,	Fachexperten	
Alterskonzept	Kosten	total	CHF	30	000,	Übertrag	in	
den	Jahren	2019–2022

5450 Leistungen an Familien

3637.00 Beiträge	an	private	Haushalte	
Perspektive	TG:	Angebot	Starke	Familien	/	Starke	
Kinder	CHF	12	000,	Perspektive	TG	Angebot	Spiel	
mit	mir	CHF	4	700

5730 Asylwesen

3637.40 Beiträge	an	Asylbewerber	
Kant.	Umstrukturierung	Flüchtlingswesen,	zusätz-
liche	Übernahme	von	Flüchtlingen

5790 Übrige Fürsorge

3110.00 Anschaffung	Büromöbel	und	-geräte	
Umzugskosten

3160.00 Miete	inkl.	Strom	+	NK	Liegenschaften	
Rück-Umzug	der	Sozialen	Dienste	per	01.10.2022	
ins	Gemeindehaus
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Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

6 Verkehr 1 906 900 275 500 1 842 900 270 700 1 670 453.36 290 622.30
Nettoergebnis 1 631 400 1 572 200 1 379 831.06

6130 Kantonsstrassen,	übrige 126	000 113	700 113	700.00
6150 Gemeindestrassen 1	220	900 198	500 1	229	100 193	700 1	102	977.76 224	769.40
6155 Hundewesen 42	400 47	000 32	500 47	000 31	433.55 45	647.90
6210 Bahninfrastruktur 177	600 147	600 117	600.00
6220 Regionalverkehr 312	000 292	000 277	615.00
6290 Übriger	öffentlicher	Verkehr 28	000 30	000 28	000 30	000 27	127.05 20	205.00

6150 Gemeindestrassen

3111.00 Anschaffung	Maschinen,	Geräte,	Fahrzeuge	
Ersatz	Splittstreuer	Jg.	1969	CHF	8	100

3141.00 Unterhalt	Strassen	/	Verkehrswege	
inkl.	Murgtalstrasse,	Trottoir	entlang	Villa	Sutter	
CHF	80	000

6210 Bahn- und Businfrastruktur

3144.00 Unterhalt	Hochbauten,	Gebäude	
Bushaltestelle	St.	Margarethen,	Umsetzung	Behin-
dertengleichstellungsgesetz

6220 Regionalverkehr

3631.00 Beiträge	an	Kantone	und	Konkordate	
Gemeindebeiträge	werden	aufgrund	Covid19-Krise	
höher	ausfallen.
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Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7 Umweltschutz und  
Raumordnung

1 747 000 1 376 200 1 632 900 1 302 900 1 614 138.86 1 259 613.44

Nettoergebnis 370 800 330 000 354 525.42
7201 Abwasserbeseitigung		

(Gemeindebetrieb)
868	200 868	200 856	200 856	200 778	692.27 778	692.27

7301 Abfallwirtschaft		
(Gemeindebetrieb)

413	100 413	100 407	000 407	000 427	375.02 427	375.02

7410 Gewässerverbauungen 81	700 75	400 84	216.40 5	938.00
7500 Arten-	und	Landschafts-

schutz
10	400 11	200 10	400 11	200 6	025.25 11	225.00

7610 Luftreinhaltung	und		
Klimaschutz

17	000 17	200 20	713.70

7710 Friedhof	und	Bestattung 216	500 22	500 212	100 23	500 205	430.47 20	279.75
7790 Übriger	Umweltschutz 3	200 3	200 5	000 5	000 3	503.40 3	503.40
7900 Raumordnung 136	900 58	000 49	600 88	182.35 12	600.00

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

3130.00 Dienstleistungen	Dritter	
Div.	Abklärungen	bezüglich	Rückstau	Hausanschlüs-
se

3612.00 Entschädig.	an	Gemeinden	und	Gemeindezweck-
verbände	
Ablösung	Wasserkorporation	Holzmannshaus	
(Übertrag	aus	Budget	2021)

7900 Raumordnung

3131.01 Ortsplanung	
Überarbeitung	Sondernutzungs-	u.	Baulinienpläne,	
Verkehrskonzept	Phase	2

3612.00 Entschädig.	an	Gemeinden	und	Gemeindezweck-
verbände	
Erhöhung	des	Mitgliederbeitrages	Regio	Wil

4511.00 Entnahmen	aus	Fonds	EK	
Entnahme	aus	Mehrwertabschöpfungsfonds	(Kon-
to	3131.01)
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Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8 Volkswirtschaft 76 900 46 000 74 000 46 000 65 267.20 35 834.90
Nettoergebnis 30 900 28 000 29 432.30

8120 Landwirtschaftliche		
Strukturverbesserungen

21	000 17	000 15	335.75

8140 Produktionsverbesserung	
Pflanzen

11	500 12	500 9	320.50

8200 Forstwirtschaft 30	400 30	500 27	184.00
8300 Jagd	und	Fischerei 5	800 6	000 5	800 6	000 5	324.95 6	070.35
8400 Tourismus 3	600 3	600 3	601.80
8500 Industrie,	Gewerbe,	Handel 1	200 1	200 1	100.00
8710 Elektrizität	(allgemein) 40	000 40	000 29	764.55
8790 Energie,	n.a.g	(allgemein) 3	400 3	400 3	400.20
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Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9 FINANZEN UND STEUERN 362 600 8 661 600 198 600 7 740 200 177 745.03 7 878 510.81
Nettoergebnis 8 299 000 7 541 600 7 700 765.78

9100 Steuern 60	000 6	645	000 60	000 6	657	000 22	165.26 6	780	053.75
9300 Finanz-	und	Lastenausgleich 150	000 150	000 282	783.00
9500 Übrige	Ertragsanteile 14	000 572	000 14	000 547	000 15	504.00 711	400.45
9610 Zinsen 76	300 13	000 71	000 14	000 41	078.57 20	725.46
9631 Grundstücke	(Land)	des	Fi-

nanzvermögens
1	400 29	000 1	400 30	000 773.95 30	395.00

9632 Lieg.	MFH	Waldeggstrasse	4 210	900 210	900 52	200 52	200 52	108.85 52	108.85
9690 Übriges	Finanzvermögen 626	000
9710 Rückverteilungen	aus	

CO2-Abgabe 1	000 1	000 1	044.30
9999 Abschluss 414	700 289	000 46	114.40

9632 Lieg. MFH Waldeggstrasse 4

3430.40 Baulicher	Unterhalt	Gebäude	FV	
Ersatz	Heizung,	Sanierung	Dach	und	Anstrich	Fassade

9690 Übriges Finanzvermögen

4896.00 Entnahmen	aus	Neubewertungsreserven	
Mit	der	Teilauflösung	der	Neubewertungsreserve	gemäss	HRM2		
wird	die	Vorfinanzierung	für	den	Neubau	Werkhof	geäufnet

ERFOLGSRECHNUNG
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ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Aufwand 13 569 300 12 496 700 12 660 405.04
30 Personalaufwand 2	783	600 2	724	400 2	538	100.31
31 Sach-	und	Übriger	Betriebs-

aufwand
3	181	500 3	134	000 2	874	433.72

33 Abschreibungen		
Verwaltungsvermögen

1	034	700 965	800 930	335.95

34 Finanzaufwand 278	000 75	500 49	447.57
35 Einlagen	in	Fonds	und		

Spezialfinanzierungen
53	600 90	000 133	925.00

36 Transferaufwand 5	176	800 5	088	900 4	319	371.14
37 Durchlaufenden	Beiträge 28	000 40	000 41	011.35
38 Ausserordentlicher	Aufwand 626	000 1	400	000.00
39 Interne	Verrechnungen 407	100 378	100 373	780.00

4 Ertrag 13 154 600 12 207 700 12 706 519.44
40 Fiskalertrag 7	275	000 7	275	000 7	421	859.22
41 Regalien	und	Konzessionen 6	000 6	000 6	070.35
42 Entgelte 1	939	900 1	917	700 1	986	362.42
43 Verschiedene	Erträge 17	000 18	000 16	560.00
44 Finanzertrag 637	400 664	600 667	372.01
45 Entnahmen	aus	Fonds	und	

Spezialfinanzierungen
347	500 122	300 40	822.62

46 Transferertrag 1	870	700 1	786	500 2	152	681.47
47 Durchlaufende	Beiträge 28	000 40	000 41	011.35
48 Ausserordentlicher	Ertrag 626	000
49 Interne	Verrechnungen 407	100 377	600 373	780.00

9 Abschlusskonten 414 700 289 000 46 114.40
90 Verlust/-Gewinn 414 700 289 000 46 114.40

Gesamtergebnis 13 569 300 13 569 300 12 496 700 12 496 700 12 706 519.44 12 706 519.44
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Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung 2 305 000 25 000

Nettoinvestition 2 305 000 25 000

0291 Gemeindehaus 2	150	000 25	000

0296 Lieg.	Waldeggstrasse	7,		
«Teuscher-Haus»	/	Werkhof

50	000

0297 Feuerwehrgebäude 105	000

1 Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung

615 464.55 693 416.30

Nettoinvestition 77 951.75

1500 Feuerwehr 615	464.55 307	732.30

1610 Militärische	Verteidigung 385	684.00

3 Kultur, Sport und Freizeit 187 000 50 000 126 628.55

Nettoinvestition 187 000 50 000 126 628.55

3291 Kulturzentrum	(Mehrzweck-	
Anlage	/	Bühnenanbau)

187	000 50	000 126	628.55

6 Verkehr 1 205 000 720 000 533 584.95

Nettoinvestition 1 205 000 720 000 533 584.95

6130 Kantonsstrassen,	übrige 490	000

6150 Gemeindestrassen 715	000 720	000 533	584.95

7 Umweltschutz und  
Raumordnung

840 000 100 000 705 000 60 000 639 099.55 301 325.35

Nettoinvestition 740 000 645 000 337 774.20

7201 Abwasserbeseitigung		
(Gemeindebetrieb)

790	000 100	000 645	000 60	000 274	423.50 117	676.80

7410 Gewässerverbauungen 224	825.75 183	648.55

7900 Raumordnung 50	000 60	000 139	850.30

4 537 000 100 000 1 500 000 60 000 1 914 777.60 994 741.65

Nettoinvestition 4 437 000 1 440 000 920 035.95

4 537 000 4 537 000 1 500 000 1 500 000 1 914 777.60 1 914 777.60
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INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2022 

FINANZPLAN 2023–2027

Budget 
2022

Budget	
2023

Budget	
2024

Budget	
2025

Budget	
2026

Budget	
2027

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2 305 000 2 950 000 320 000

0291 Gemeindehaus 2 150 000 320 000
5040.00 Hochbauten 2 150 000 320 000
INV00119 Gemeindehaus,	umfangreiche	Sanierung 2	150	000
INV00123 Gemeindehaus,	Sanierung	Parkplatz 320	000
0296 Lieg. Waldeggstrasse 7,  

«Teuscher-Haus» / Werkhof
50 000 2 950 000

5040.00 Hochbauten 50 000 2 950 000
INV00124 Werkhof,	Neubau	Weinfelderstrasse	26 50	000 2	950	000
0297 Feuerwehrgebäude 105 000
5040.00 Hochbauten 105 000
INV00121 Feuerwehrgebäude,	Ersatz	Heizung 105	000

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND  
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

230 000 115 000 143 000

1500 Feuerwehr 230 000 115 000 143 000
5030.00 Übriger Tiefbau 230 000
INV00085 Holzmannshaus,	Ersatz	Löschwasserleitung	

/	Anpassung	Reservoir	Eschlikon
230	000

5060.00 Mobilien 230 000 286 000
INV00105 Einsatzleitfahrzeug	Huco	5	(Ersatz	Jg.	2006) 230	000
INV00120 Atemschutzfahrzeug	Huco	2	(Ersatz	Jg.	

2002)
286	000

6310.00 Kantone und Konkordate – 115 000 – 143 000
INV00105 Einsatzleitfahrzeug	Huco	5	(Ersatz	Jg.	2006) –	115	000
INV00120 Atemschutzfahrzeug	Huco	2	(Ersatz	Jg.	

2002)
–	143	000

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 187 000

3291 Kulturzentrum (Mehrzweck-Anlage /  
Bühnenanbau)

187 000

5040.00 Hochbauten 187 000
INV00122 Mehrzweck-Anlage,	Planungskosten
INV00131 Bühnenanbau	/	Erweiterung	Sporthalle	Wal-

degg,	Planungskosten
187	000
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2022

Budget	
2023

Budget	
2024

Budget	
2025

Budget	
2026

Budget	
2027

6 VERKEHR 1 205 000 1 125 000 1 084 000 1 170 000 1 105 000 3 670 000

6130 Kantonsstrassen, übrige 490 000 200 000
5110.00 Strassen	/	Verkehrswege 490	000 200	000
INV00011 Verkehrsführung	Eschlikonerstrasse	/		

Knoten	Frauenfelderstrasse
490	000

INV00056 Frauenfelderstrasse	Radweg		
(Industriestr.	–	Gde.grenze	Wängi)

200	000

6150 Gemeindestrassen 715 000 1 125 000 1 084 000 1 170 000 1 105 000 3 470 000
5010.00 Strassen 715 000 1 125 000 1 344 000 1 170 000 1 105 000 3 650 000
INV00015 Neuhaus-Buchenacker;	Fussweg 65	000
INV00022 Sirnacherstrasse	+	Trottoir 400	000
INV00023 Sirnacherstrasse,	Belagssanierung 30	000 470	000
INV00024 Ausbau	/	Sanierung	Werkstrasse	(Brunnen-

strasse	–	Murgtalstrasse)
580	000

INV00030 Wehrstrasse	(Grossackerstrasse	–		
Sackgasse)	inkl.	Fussweg,	Sanierung

20	000 180	000

INV00031 Säntisstrasse	(Eschlikoner-	bis	Hofenstrasse) 30	000 360	000
INV00034 Murgtalstrasse,	Trottoir	entlang	Parz.	230
INV00055 Badstrasse,	Sanierung 220	000
INV00057 Chräbsbach,	Erschliessung	2.	Etappe		

(Strasse)
180	000

INV00073 Parkplatz	Alters-/Pflegeheim	 350	000
INV00086 Sirnacherstrasse,	Fussgängerquerung	mit	

Schutzinsel
110	000

INV00087 Friedenstrasse 35	000
INV00088 Murgstrasse 220	000
INV00089 Murgtalstrasse	mit	Trottoir 600	000
INV00090 Holzmannshaus,	div.	Strassen 30	000 670	000
INV00092 Wiesenstrasse,	Sanierung 40	000
INV00099 Schützenhausstrasse,	Vollausbau 350	000
INV00100 Holzmannshaus	Pfannenstil,	Vollausbau 300	000
INV00102 Mörikonerstrasse,	Sanierung	Belag		

(Hocheinbau)	und	neue	Brücke
40	000 320	000

INV00104 Arealerschliessung	Wil	West 3	000	000
INV00112 Weinbergstrasse	Fussweg,	Deckbelag	und	

Abschlüsse
80	000

INV00115 Haselweid,	Belagsersatz,	teils	Abschlüsse 170	000
INV00116 Ringstrasse,	Belagsersatz	und	neue		

Abschlüsse
135	000

INV00130 Rebenacker,	Veloparkier-Anlage	 124	000

INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2022 

FINANZPLAN 2023–2027
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Budget 
2022

Budget	
2023

Budget	
2024

Budget	
2025

Budget	
2026

Budget	
2027

6110.00 Strassen – 260 000 – 180 000
INV00022 Sirnacherstrasse	+	Trottoir –	160	000
INV00055 Badstrasse,	Sanierung –	100	000
INV00057 Chräbsbach,	Erschliessung	2.	Etappe	(Strasse) –	180	000

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 740 000 410 000 950 000 740 000 – 100 000 145 000

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 690 000 360 000 870 000 740 000 – 100 000 145 000
5030.00 Übriger Tiefbau 790 000 780 000 970 000 840 000 245 000
INV00045 Eschlikonerstrasse	resp.	Knotensanierung	

(Meteorwasser	Eschlikonerstr.	–	Murg)
60	000

INV00059 Badstrasse	(Frauenfelder-	bis	Murgtalstras-
se),	Sanierung	Kanalisation

210	000

INV00060 Wehrstrasse	(Wehrstrasse	–	Püntweg,	
Schacht	288-292,	342-389)

20	000 340	000

INV00077 Kanalisationssanierungen	nach		
GEP-Erkenntnissen

150	000 250	000 100	000 50	000

INV00078 HWE	Wiesenstrasse,	Vergrösserung		
Entlastungsleitung

350	000

INV00091 Kanalvergrösserung	KS	283-288	in		
Kanalstrasse

450	000

INV00093 Wilerstrasse,	Ersatz	Regenwasserableitung
INV00108 Eschlikoner-/Frauenfelderstrasse,		

Kanalerneuerung	Murgtalstrasse
100	000

INV00109 Rebenacker,	Kanalisation-Umlegung		
Gebiet	Oberhofen

100	000

INV00110 Rebenacker,	Kanalisation-Neubau	Gebiet	
Oberhofen	1.	Etappe

110	000

INV00111 Rebenacker,	Kanalisation-Neubau	Gebiet	
Oberhofen	2.	Etappe

110	000

INV00118 Sirnacherstrasse	Leitungsvergrösserung	
(Schacht	292-294,	504-507)

300	000

INV00125 Haselweid	Leitungsvergrösserung		
(Schacht	881-884)

110	000

INV00126 Waldegg	Leitungsvergrösserung		
(Schacht	15-192)

340	000

INV00127 Frauenfelderstrasse	Leitungsvergrösserung	
Schacht	111-112

135	000

INV00128 Murgtalstrasse	Leitungsvergrösserung	
Schacht	167-168

130	000

INV00129 Neuwies	/	Neugrütstrasse	Leitungsver-
grösserung	Schacht	212-214

210	000

INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2022 

FINANZPLAN 2023–2027
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Budget	
2023

Budget	
2024

Budget	
2025

Budget	
2026

Budget	
2027

6130.00 Tiefbau – 100 000 – 420 000 – 100 000 – 100 000 – 100 000 – 100 000
INV00036 Anschlussgebühren –	100	000 –	100	000 –	100	000 –	100	000 –	100	000 –	100	000
INV00109 Rebenacker,	Kanalisation-Umlegung	Gebiet	

Oberhofen
–	100	000

INV00110 Rebenacker,	Kanalisation-Neubau	Gebiet	
Oberhofen	1.	Etappe

–	110	000

INV00111 Rebenacker,	Kanalisation-Neubau	Gebiet	
Oberhofen	2.	Etappe

–	110	000

7900 Raumordnung 50 000 50 000 80 000
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 50 000 50 000 80 000
INV00117 gesamte	Ortsplanungsrevision 50	000 50	000 80	000

Nettoinvestition 4 437 000 4 715 000 2 034 000 2 230 000 1 120 000 3 958 000

INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2022 

FINANZPLAN 2023–2027
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ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2022

INV00119 bewilligt	mit	Urnenabstimmung	vom	13.06.2021

INV00124 Planerkosten	Neubau	Werkhof

INV00122 Abgelehnt	mit	Urnenabstimmung	vom	26.09.2021

INV00131 Gemeinde-Anteil	aus	dem	Combo-Projekt

INV00011 Kostenanteil	Gemeinde

INV00015 Planung	 im	 2019,	 Ausführung	 im	 2023,		
total	CHF	70	000

INV00024 Total	CHF	600	000	für	Sanierung	und	Ausbau	auf	
5.5m

INV00031 Planungskosten

INV00087 Totalsanierung,	 Strassenbeleuchtung	 und	 EW/
Wasser	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 EW	 Münchwilen,	
Totalkosten	CHF	280	000,	Übertrag	Deckbelag	ins	
2022

INV00090 Planungskosten	2022,	Sanierung	2023

INV00092 Abschlüsse	 und	 Deckbelag,	 Strassenbeleuch-
tung	und	EW/Wasser	in	Zusammenarbeit	mit	EW	
Münchwilen,	 Totalkosten	CHF	320	000,	Übertrag	
Deckbelag	ins	2022

INV00045 Total	 CHF	 190	000,	 in	 Abhängigkeit	 mit	 Funkt.	
6130,	 Inv.	 Nr.	 11;	 Planung	 2019,	 Ausführung	
2021/2022,	neuer	Regenwasserkanal

INV00077 Total	 CHF	 1	150	000,	 Sanierungen	 Schmutzwas-
ser-	 und	 Regenwasserableitungen	 gemäss	
GEP-Auswertungen,	 Inliner	und	Robotersanierun-
gen.

INV00078 Total	CHF	380	000,	Planung	im	2021	/	Ausführung	
im	2022

INV00108 im	Zusammenhang	mit	Knotensanierung	Eschliko-
nerstrasse

INV00117 Total	CHF	380	000	 in	den	Jahren	2019	–	2024	für	
Richtplan,	 Zonenplan,	 Baureglement,	 Gewässer-
raumlinie,	 Gefahrenkarte,	 Energierichtplan	 und	
Schutzplan.	 Überprüfung	 Quartier,	 Gestaltungs-	
und	Arealüberbauungspläne.
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Allgemeines
Die	 Finanzplanung	 betrachtet	 die	 mittelfristige	 Entwick-
lung	 der	 Finanzen	 und	 Aufgaben	 der	 Politischen	 Gemein-
de	Münchwilen.	Der	Finanzplan	dient	dem	Gemeinderat	als	
Führungsinstrument.	Ihm	kommt	im	Gegensatz	zum	Voran-
schlag	 keine	 verpflichtende	 oder	 ermächtigende	 Wirkung	
zu.	Die	rollende	Planung	zeigt	auf,	wie	sich	der	Gemeinde-
haushalt	entwickeln	könnte.	
	
Im	 Investitionsvolumen	der	Planjahre	zeichnen	sich	nebst	
Kosten	für	Kantons-	und	Gemeindestrassen	sowie	Kanali-
sation	auch	Kosten	für	die	Gemeindehaussanierung,	für	den	
Neubau	Werkhof,	für	den	Bühnenanbau	bei	der	Sporthalle	
Waldegg	und	die	Areal-Erschliessung	Wil	West	ab.
	
Die	 Ausgabensteigerung	 im	 Gesundheits-	 und	 Sozialbe-
reich	kann	durch	die	Politische	Gemeinde	nicht	gesteuert	
werden.	 Es	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 dieser	 Kostenan-

stieg,	wie	in	den	vergangenen	Jahren,	auch	in	den	künftigen	
Jahren	anhält.
	
Bei	gleichbleibendem	Steuerfuss	von	61%	zeigt	die	Erfolgs-
rechnung	auf,	dass	der	Verlust	jährlich	steigt.
	
Das	resultierende	strukturelle	Defizit	der	Planungsjahre	re-
duziert	jährlich	das	Eigenkapital.
Die	 Selbstfinanzierung	 der	 Erfolgsrechnung	 reicht	 nicht	
aus,	um	die	Investitionen	zu	finanzieren.	Folglich	ist	ein	An-
stieg	der	Verschuldung	festzustellen.
Sollten	sich	die	bekannten	Kostentreiber	(Gesundheits-	und	
Sozialbereich,	Ausgaben	öffentlicher	Verkehr)	der	Erfolgs-
rechnung	sowie	die	geplanten	Investitionsvorhaben	erhär-
ten,	ist	eine	Steuerfusskorrektur	nach	oben	erforderlich	um	
die	Verschuldung	und	den	Rückgang	des	Eigenkapitals	zu	
verhindern.	

FINANZPLAN 2023–2027

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die	Berechnung	des	Finanzplanes	stützt	sich	auf	folgende	Annahmen:

Fipla 2023 Fipla 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027
Teuerungsfaktoren in %

Personalaufwendungen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Sachaufwendungen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Entwicklungsfaktoren

Wohnbevölkerung 5	900 5	950 6	000 6	100 6	200

Abschreibungssätze in % (linear über Nutzungsdauer)

Grundstücke	nicht	überbaut,	40	Jahre 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Hochbauten,	33	Jahre 3 3 3 3 3

Tiefbauten,	40	Jahre 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Kanal-/Leitungsnetze,	Gewässerverb.,		50	Jahre 2 2 2 2 2

Orts-,	Regional-,	übrige	Planungen,	10	Jahre 10 10 10 10 10

Mob.,	Masch.,	allg.	Motor-FZ,	(Haustechnik),	8	Jahre 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Spezialfahrz.	(Feuerw.,	Strassenreinig),	15	Jahre 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

übrige	Sachgüter,	5	Jahre 20 20 20 20 20

Informatik,	4	Jahre 25 25 25 25 25

Steuerfuss	effektiv,	in	% 61 61 61 61 61

Steuerfuss notwendig, in % 104 61 67 62 94
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Budget 2022 Fipla 2023 Fipla 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027

Selbstfi	nanzierungsgrad	in	% 13 18 53 42 97 27

Veränderung	der	Gesamtverschuldung
in	CHF	Tausend
(+	=	Zunahme,	–	=	Abnahme)

3	851 3	856 956 1	284 34 2	870

Nettoschuld	pro	Kopf	in	CHF 891 1	537 1	685 1	885 1	860 2	293

Nettoschuld	gesamthaft	in	CHF 5	212 9	068 10	025 11	309 11	344 14	215

Steuerkraft	in	CHF	Tausend 10	795 10	949 11	054 11	168 11	322 11	480

Steuerkraft	pro	Kopf	in	CHF 1	845 1	856 1	858 1	861 1	856 1	852

Bestand	Eigenkapital	in	CHF	Tausend 4	233 3	657 3	282 3	412 3	648 3	807

Bilanzüberschussquotient	(Anteil	EK	in	%	
von	Steuereinnahmen)

60 51 45 47 49 51

*	ab	Jahr	2020	Aufl	ösung	der	Neubewertungsreserve	Finanzvermögen

KENNZAHLEN

Nettoverschuldung

Eigenkapital

Selbstfi nanzierungsgrad
im Verhältnis der Nettoinvestitionen

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2022 2023 2024 2025 2026
4 233 300 3 657 400 3 282 400 3 412 600 3 648 400

2027
3 807 600

in
 C

H
F 

Ta
us

en
d

in CHF

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

in
 C

H
F 

Ta
us

en
d

2022 2023 2024 2025 2026 2027

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2022 2023 2024 2025 2026

Selbstfinanzierung
Nettoinvestitionen

2027



BUDGET | 2022

40

Budget 2022 Fipla 2023 Fipla 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027

0 Allgemeine	Verwaltung 1	771	100 1	303	900 1	197	900 1	166	300 1	177	300 1	228	500

1 Öffentliche	Ordnung	und		
Sicherheit,	Verteidigung

784	000 874	800 811	200 824	100 816	300 830	300

3 Kultur,	Sport	und	Freizeit 676	300 645	800 639	300 635	400 639	400 647	100

4 Gesundheit 917	400 922	400 937	400 952	500 967	500 982	500

5 Soziale	Sicherheit 2	117	100 2	105	900 2	114	700 2	123	800 2	132	800 2	141	700

6 Verkehr 1	631	400 1	537	900 1	562	700 1	113	800 1	067	600 1	148	000

7 Umweltschutz	und	Raumordnung 370	800 386	400 383	900 350	900 351	200 351	500

8 Volkswirtschaft 30	900 42	100 36	200 32	300 36	400 32	500

9 Finanzen	und	Steuern –	7	884	300 –	7	243	300 –	7	308	300 –	7	329	300 –	7	424	300 –	7	521	300

 Gesamtergebnis (Verlust/-Gewinn) 414 700 575 900 375 000 – 130 200 – 235 800 – 159 200

ERFOLGSRECHNUNG
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ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

Budget 2022 Fipla 2023 Fipla 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027

3 Aufwand 13	569	300 12	889	000 12	773	800 12	309	700 12	300	500 12	480	400

30 Personalaufwand 2	783	600 2	808	500 2	799	100 2	835	700 2	841	500 2	899	000

31 Sach-	und	Übriger	Betriebsaufwand 3	181	500 3	156	900 3	005	400 3	013	100 2	935	400 2	946	900

33 Abschreibungen	Verwaltungsvermögen 1	034	700 1	146	900 1	195	000 773	500 806	900 906	400

34 Finanzaufwand 278	000 90	000 90	000 90	000 90	000 90	000

35 Einlagen	in	Fonds	und		
Spezialfinanzierungen

53	600 92	100 91	800 91	500 91	100 90	700

36 Transferaufwand 5	176	800 5	159	500 5	157	400 5	070	800 5	100	500 5	112	300

37 Durchlaufenden	Beiträge 28	000 28	000 28	000 28	000 28	000 28	000

38 ausserordentlicher	Aufwand 626	000 0 0 0 0 0

39 Interne	Verrechnungen 407	100 407	100 407	100 407	100 407	100 407	100

4 Ertrag –	13	154	600 –	12	313	100 –	12	398	800 –	12	439	900 –	12	536	300 –	12	639	600

40 Fiskalertrag –	7	275	000 –	7	372	000 –	7	439	000 –	7	512	000 –	7	609	000 –	7	708	000

41 Regalien	und	Konzessionen –	6	000 –	6	000 –	6	000 –	6	000 –	6	000 –	6	000

42 Entgelte –	1	939	900 –	1	936	100 –	1	936	100 –	1	936	100 –	1	936	100 –	1	936	100

43 Verschiedene	Erträge –	17	000 –	17	000 –	17	000 –	17	000 –	17	000 –	17	000

44 Finanzertrag –	637	400 –	639	200 –	639	200 –	639	200 –	639	200 –	639	200

45 Entnahmen	aus	Fonds	und		
Spezialfinanzierungen

–	347	500 –	95	000 –	112	700 –	127	800 –	126	200 –	129	500

46 Transferertrag –	1	870	700 –	1	812	700 –	1	813	700 –	1	766	700 –	1	767	700 –	1	768	700

47 Durchlaufende	Beiträge –	28	000 –	28	000 –	28	000 –	28	000 –	28	000 –	28	000

48 ausserordentlicher	Ertrag –	626	000 0 0 0 0 0

49 Interne	Verrechnungen –	407	100 –	407	100 –	407	100 –	407	100 –	407	100 –	407	100

Gesamtergebnis (Verlust/-Gewinn) 414 700 575 900 375 000 – 130 200 – 235 800 – 159 200

INVESTITIONSRECHNUNG 
Der	Finanzplan	Investitionsrechnung	ist	gemeinsam	mit	dem	Budget	(siehe	Seite	33)	aufgeführt.
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Investitionen  
im Bereich Strassen und Kanalisationen

Projekt Kostenträger Betrag Konto

Strassenbau

1 Werkstrasse Süd, Brunnen- bis  
Murgtalstrasse 
Sanierung, Vollausbau
Strassenbau Gemeinde CHF	580	000 6150.5010.00	(INV.	0024)	Gesamtkosten	600	000
Beleuchtung Gemeinde
Erneuerung	EW-Versorgung EW	Münchwilen

2 Säntisstrasse, Eschlikoner- bis  
Hofenstrasse Sanierung, Vollausbau
Strassenbau	Projektierung Gemeinde CHF	 30	000 6150.5010.00	(INV.	0031)	Gesamtkosten	CHF	390	000
Beleuchtung Gemeinde
Erneuerung	EW-Versorgung EW	Münchwilen
Erneuerung	Wasserversorgung EW	Münchwilen

3 Holzmannshaus 
Sanierung Vollausbau
Strassenbau	Projektierung Gemeinde CHF	 30	000 6150.5010.00	(INV.	0090)	Gesamtkosten	CHF	700	000
Beleuchtung Gemeinde

4 Knotensanierung Eschlikonerstr. Kanton	 CHF	 49		000 6150.5010.00	(INV.	0011)	Gemeindeanteil

Kanalisation/Entwässerung

5 HWE Wiesenstrasse, Vergrösserung  
Entlastungsleitung
Neubau	 Gemeinde CHF	 175	000 7201.5030.00	(INV.	0045)
Umsetzung CHF	350	000 7201.5030.00	(INV.	0078)	Gesamtkosten	380	000

6 Regenwasserkanal Murgtalstrasse,  
Im Bereich Villa Sutter
Umsetzung CHF	100	000 7201.5030.00	(INV.	00108)	

7 Regenwasserableitung, Eschlikonstrasse 
bis Murg

CHF	 60	000 7201.5030.00	(INV.	0045)

Umsetzung	2.	Etappe,	in	Abhängigkeit	mit	
INV.	0011

8 Schmutzwasserleitung KS167-168,  
Murgtalstrasse

CHF	130	000 7201.5030.00	(INV.	00128)

Umsetzung	Kalibervergrösserung
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Projekt Kostenträger Betrag Konto

9 Sanierungen nach GEP-Erkenntnissen,  
Gesamtaufwendungen

CHF	150	000

Ersatz	Schmutzwasserableitung	Weinfelder-
strasse,	St	Margarethen	KS	545-543

CHF	 15	000 Ausführung	mit	Bushaltestelle

Ersatz	Schmutzwasserableitung	Werk-
strasse/	Brunnenstrasse	KS	80-81

CHF	 40	000 Ausführung	mit	INV.	Nr.	0024

Ersatz	Schmutzwasserableitung	Wilerstrasse		
KS	238.1-238.2

CHF	 30	000 Ausführung	mit	Fahrbahnerneuerung	FWB

Diverse	Sanierung	im	Inlineverfahren CHF	 65	000
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NOTIZEN
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Münchwilerin / Münchwiler  
des Jahres 2021

Mein	Vorschlag	(Name,	Vorname	und	Adresse)

Weshalb	sollte	diese	Person	ausgezeichnet	werden:

Mein	Name	(Name,	Vorname	und	Adresse)

Diesen	ausgefüllten	Talon	können	Sie	auch	vor	Beginn	der	Gemeindeversammlung	abgeben	oder	bis	3.	Dezember	2021	einsenden	
an:	Gemeinde	Münchwilen,	Sport-	und	Kulturkommission,	Susanne	Hagen,	Im	Zentrum	4,	9542	Münchwilen	oder
susanne.hagen@muenchwilen.ch.

✂


